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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

Verfahrensstand:
» August 2021 erstes Planungskonzept im Ortsrat Barrien vorgestellt

» Umfassende Bestandsaufnahme (Gebaude, Baumkartierung)
» Januar 2022 Vorlage Vorentwurf

» Dezember 2022 Frihzeitiges Beteiligungsverfahren (Scoping)

» Marz 2023 Abwagung vorgereitet

)

> Mai 2024 Uberarbeitung Entwurf
» Billigung des Entwurfes
> Offentliche Auslegung
» Abwagung/ Empfehlung Satzungsbeschluss
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

~ Ubersicht AuRenbereichsflachen/ Baugebiete
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; AuBenbereichsflachen bebaut: ca. 2.452 m* e S
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Geltungsbereich ges. ca. 12,9 ha

» Uberwiegender Teil bereits
Innenbereich/ s.
Innenbereichssatzung von 1985

» knapp 2.500 m?im Aul3enbereich
bereits bebaut/ Innenbereich

> ca. 6.640 m2 als Aul3enbereich
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

Ausgangslage:

Umbruchsituation, Steuerung der zuktinftigen Weiterentwicklung, s. stadtebauliches
Konzept

Planungsziele :

e planungsrechtliche Absicherung bestehender und geplanter Nutzungen

e Schaffung kleinteiliger Entwicklungs- und Erweiterungspotenziale, insbesondere
zur Schaffung von Wohnraum, im Ortskern Barriens,

e Berticksichtigung und Sicherung stadtebaulich erhaltenswerter
Bestandsstrukturen,

e Bewahrung des Ortsbildes/ OBV

e Schutz vorhandener Baudenkmale vor Beeintrachtigungen (s. Denkmalschutz,
Archaologie, Erhaltungsbereiche),

e Erhalt der 6ffentlichen Park- und Grinanlagen in ihrer derzeitigen Funktion

e Berlcksichtigung von Schutzgebieten (Geschutzte Biotope, Hochwasser...)

Stadt Syke
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

Frihzeitiges Beteiligungsverfahren/ sog. Scoping:

Anregungen aus der Beteiligung der Behdrden und
sonstigen Trager offentlicher Belange:

Eingang Stellungnahme ToB's 29
ohne Anregungen oder Bedenken/ Nichtbetroffenheit 14
1.3.1 bis 1.3.15 mit Anregungen/ Einwanden 15

Keine Stellungnahme aus der Beteiligung der Offentlichkeit...
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

1. Landesamt fur Geoinformation und Landvermessung (LGLN) /
Kampfmittelbeseitigungsdienst

» Nur teilw. Luftbildauswertung (griiner Bereich), keine bestatiate
Kampfmittelbelastung gefunden

» Fur den gelben Bereich:
keine Auswertung, daher allgemeiner
Verdacht auf Kampfmittelbelastung

Eigene Stellungnahme/ Abwagungq:

Kenntnisnahme.
Keine Veranderung der Gefahrenlage.
Im Zuge von Neubebauungen Luftbildauswertung empfohlen.

Hinweis auf der Planzeichnung wird erganzt.

Stadt Syke
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

Zusammengefasst Stellungnahmen der Leitungstrager:

2.

© N O kW

11.

Stellungnahme Gascade Gastransport GmbH
Stellungnahme EWE NETZ GmbH

Stellungnahme Deutschen Telekom Technik GmbH
Stellungnahme Syker Vorgeest GmbH (Wasserversorgung)
Stellungnahme Avacon Netz GmbH Syke

Stellungnahme Avacon Netz GmbH Salzgitter
Stellungnahme Vodafone GmbH

Berlcksichtigung von Bestandsleitungen/ rechtzeitigen Einbindung bei Planung

Eigene Stellungnahme/ Abwagunq:

Kenntnisnahme.
Bei Umsetzung konkreter Bauvorhaben beachtlich.
Hinweis zum Leitungsschutz auf der Planzeichnung vorhanden.

Stadt Syke

Ausschuss fir Umwelt und Bauen R
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

5. Stellungnahme Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
» Keine Bedenken.

> Bitte um Erganzungen zur Anbindung des Gebietes an den OPNV.

Eigene Stellungnahme/ Abwagunag:
Kenntnisnahme und Berticksichtigung in der Begrindung.

10. Stellungnahme Harzwasserwerke GmbH

» Hinweis auf festgesetzten Schutzzone Il B sowie die Schutzzone Il A (in
Aufstellung) des Wasserschutzgebietes Ristedt.

» Bericksichtigung Grundwassermessstelle 201 (innerhalb des Parkgelandes)
» Bericksichtigung der Wassertransportleitung Sose — Nord (Leitungsschutz)

» erganzende Hinweise und Anmerkungen zum Grundwasser- und
Gewasserschutz

Eigene Stellungnahme/ Abwagunaq:

Kenntnisnahme und Ubernahme der ergéanzenden Hinweise in die Begriindung.

Stadt Syke R
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

12.Stellungnahme Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft,
Kusten- und Naturschutz (NLWKN)

» Weist auf Bedeutung der Grtinflache zwischen Hache und Muhlenteich hin und
gibt Nutzungsempfehlungen zu weniger intensiven Nutzungen
(Beobachtungsplattform, Trennung des Seitenarms...)

» Freihaltung von Gewasserrandstreifen, erganzend Besitzern Bedeutung nahelegen
» Zusatzliche Flachenversiegelungen/ Entwéasserung ist noch nicht dargelegt

Eigene Stellungnahme/ Abwagungq:
Kenntnisnahme.

Muhlenteichareal obliegt der Unterhaltung der Stadt Syke.

Informationsveranstaltungen flir Gewéasseranlieger winschenswert aber nicht
Gegenstand der Bauleitplanung.

Entwasserung nur fur offentliche Verkehrsflachen vorzuhalten. Privat ist auf den
Grundsticken zu versickern und entspr. Nachweis zu erbringen.

Keine Anderung fiir die Bauleitplanung...

Stadt Syke R
Ausschuss fur Umwelt und Bauen
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

13. Stellungnahme Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)

» Weist auf flachensparenden Umgang mit Grund und Boden hin
(Bodenschutzklausel 1a BauGB)

» Verwendung der Bodenkarten des NIBIS® Kartenserver, hinsichtlich des
Baugrunds

» Vorkommen schutzenswerter kohlenstoffreicher Boden
» Hinweis auf mogliche Bergbau- oder Salzabbauberechtigungen

Eigene Stellungnahme/ Abwagungq:

Kenntnisnahme.
NIBIS® Kartenserver berlcksichtigt.
kohlenstoffhaltigen B6den sind die Auen- und Moorbdden.

Bei Neubauten sind Baugrunderkundungen/ Gutachten einzuholen/s. Hinweis
auf der Planzeichnung.

Keine Bergbauberechtigungen oder Salzabbaugerechtigkeiten kartiert.
Keine Anderung fiir die Bauleitplanung...

Stadt Syke R
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14.Stellungnahme Landkreis Diepholz
FACHDIENST KREISENTWICKLUNG — NATURSCHUTZ

keine grundséatzlichen Bedenken

Folgende Punkte sind zu bericksichtigen:
» Abarbeitung Eingriffsregelung und Artenschutz / Umweltbericht

» durch den Einbezug von Flachen des Aul3enbereichs eine
vollumfangliche Abarbeitung der Eingriffsregelung fur das gesamte
Plangebiet vorzulegen ist. Keine Planung gemald §13a BauGB

» Berucksichtigung der nach 8§ 30 BNatSchG geschitzten Biotope,
Karte ist beigefigt

Stadt Syke R
Ausschuss fur Umwelt und Bauen
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

ZU FACHDIENST KREISENTWICKLUNG — NATURSCHUTZ

Eigene Stellungnahme/ Abwaqgunag:
Erganzende Abstimmung mit dem LK Diepholz ist erfolgt:

Kompensation lediglich fir bislang unbebauten Aul3enbereichsflachen
erforderlich / s. ansonsten Innenbereichssatzung / Einstufung nach §34
BauGB

Die geschutzten Biotope liegen alle in den Auenbereichen der Hache
iInnerhalb der festgesetzten SPE-Flachen

Stadt Syke R
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - ABFALL- UND BODENSCHUTZ
» Keine Alltablagerungen bekannt aber:

» 6 Altlasten-Verdachtsflachen (Relevanzklasse 1 / bedingt
altlastenrelevant) verzeichnet

» Empfehlung :> Bodengutachten

Eigene Stellungnahme/ Abwagqunag:
Kenntnisnahme.

Benennung auf der Planzeichnung.
Empfehlung Bodengutachten.

Stadt Syke R
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - WASSERWIRTSCHAFT

» keine ausgewiesenen Hochwassergefahrengebiete mehr aber:
> innerhalb vorlaufig gesicherter Uberschwemmungsgebiete

» Gewasserrandstreifen wurde festgesetzt

» folgende Bedenken: )
« Keine neuen Baugebiete im USG zul. / vorliegend Bestand

« Gleichwonhl keine Baugebiete ausweisen

- bestehende Gelandehdhen dirfen im USG nicht verandert werden
* Flursticknummern prifen

« Keine Festsetzungen zur Oberflachenentwasserung

« Versickerung bedarf Erlaubnis nach WHG

« Erganzung Hinweis auf Wassergewinnungsanlage Ristedt

Stadt Syke

Ausschuss fir Umwelt und Bauen
Ortsrat Barrien

05. Juni 2024/ Kerstin Oesterling




SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - WASSERWIRTSCHAFT
Eigene Stellungnahme/Abwaqunqg:

Kenntnisnahme.

>

>

A\

Bauflachen im USG sind ausschlieRlich Bestandsfreiflachen (s. z.B. Spielplatz
Kindergarten, Aul3enanlagen Schule)

Alle Baugrenzen beriicksichtigen USG

Textfestsetzung zum Hochwasserschutz wird erganzt/ klargestellt
(Gelandehdhen/ Schutzbestimmungen gelten auch fur Freiflachen)

Flursticknummer korrigiert

Erganzender Hinweis zur Niederschlagsentwéasserung werden konkretisiert/
Vorrang Versickerung/ es ist bei Anderungen / Neuplanung immer
Genehmigungsverfahren erforderlich

Hinweis auf die in Ausweisung befindliche Schutzzone Il A des Wasserwerkes
Ristedt

Stadt Syke

Ausschuss fir Umwelt und Bauen
Ortsrat Barrien

05. Juni 2024/ Kerstin Oesterling




SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU - STADTEBAU

» Hinweise auf bestehende Tierhaltungsanlagen

» Steuerungsplanung des BP wird begrif3t

» Hinweis auf Bauverbotszone B6 (Lage auf3erhalb der Ortsdurchfahrt)
» Konkretisierung Textfestsetzung zur Werbung erbeten

(Zwischenstand) Eigene Stellungnahme/ Abwagung:

« Geruch: Bestehende Gemengelage erfordert bereits gegenseitige
Ricksichtnahme

« Es gilt Bestandsschutz hinsichtlich der Bauverbotsszone, aber: auf
Wunsch der NLSTBYV keine Zu- und Abfahrten in dem Bereich

« Textfestsetzung Werbung wird konkretisiert

Stadt Syke R
Ausschuss fur Umwelt und Bauen
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme Landkreis Diepholz

Fortsetzung: FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU - STADTEBAU
» Redaktioneller Hinweis zur Lage der Rechtsbezilige

» Redaktioneller Hinweis zur Festsetzung Bauweise

» Ausnahmen fir Dachneigungen als Einzelfallprifung wird nicht gesehen,

(Zwischenstand) Eigene Stellungnahme/Abwagunag:
 Redaktionelle Hinweise werden Ubernommen
« Ausnahme soll bestehen bleiben

Stadt Syke R
Ausschuss fur Umwelt und Bauen
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme Landkreis Diepholz

Fortsetzung: FACHDIENST BAUORDNUNG UND STADTEBAU - STADTEBAU
> Ortliche Bauvorschrift ,Schottergarten“/ Klarstellung: Rasen ist auch Griin

» Klarstellung Innenbereichssatzung anwendbar sind § 34 Abs. 1 BauGB
(Einfligen in die Eigenart der Umgebung) oder § 34 Abs. 2 BauGB
(Eigenart entspricht einem Baugebiet) Anwendung findet.

Eigene Stellungnahme/ Abwagunaq:

« ,Grunflachen zeichnen sich durch naturbelassenen oder angelegte, mit Pflanzen
bewachsenen Flachen aus.”

« Kilarstellung Innenbereichssatzung wird tbernommen.

Stadt Syke R
Ausschuss fur Umwelt und Bauen
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14. Stellungnahme BUND

» Festsetzung weiterer Erhaltungsbereiche (Backerei Hasselmann, Bereich
Backerstral3e und Rathausstrale, Altes Rathaus/ Arztpraxis... Bereiche
mit Kopfsteinpflaster...)

» Dachneigung mind. 40 Grad, ausschlief3lich Rottdne

» Fassadenbegrinung verpflichtend

» Volksbankgelande 3 Geschosse

» Nicht alle zu schltzenden Baume sind im Plan aufgefihrt.
» Aufflillungen im Bereich der Hacheniederung verbieten

» In der Bestandsermittlung werden Grinflachen missverstandlich als
Bauflachen dargestellt

» Im Bereich der Schule und nordlich der K122 kein Abstand zur Hache
Bitte: Moglichkeiten fur Grunflachen/ Grinstreifen prifen

Stadt Syke R
Ausschuss fur Umwelt und Bauen
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SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

Stellungnahme BUND
Eigene Stellungnahme/Abwagunaq:

>
>

>

A\

YV V¥V

Erhaltungsbereiche missen angemessen sein/ s. Genehmigungsvorbehalt

Vorpragung fur ausschlie3lich rote Dachpfannen nicht gegeben, Dachneigung
mind. 30 Grad wird als ausreichend erachtet

Fassadenbegrinung nicht verpflichtend aber ausdriicklich erwiinscht
Volksbankgelande keine 3 Geschosse/s. stadtebauliche Lage, Ortseingang

Erhaltungsfestsetzung ist eine stadtebauliche Festsetzung, alle ortsbildpragenden
Baume wurden als zu erhalten festgesetzt, dazu Bestand auf allen
Gemeinbedarfsflachen,

Hinweis, dass Aufflllungen im Bereich der Hache nicht zulassig sind
Bestandsdarstellung (Grinflachen) wurde angepasst

Abstand zur Hache: Schulareal hat festgesetzten Grlinstreifen, im Bereich der
denkmalgeschutzten Wassermuhle nicht moglich

Stadt Syke R
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Herzlichen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit!

Stadt Syke

Ausschuss fir Umwelt und Bauen
Ortsrat Barrien

05. Juni 2024/ Kerstin Oesterling




Stadt Syke

AuBBenbereichssatzung Pennigbeck

Satzungsbeschluss

Dipl.-Ing. Andreas Taudien
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Erneuter Entwurf - Planzeichnung

Planzeichenerkldarung

e Baugrenze

I:I Offentliche Stralenverkehrsflache

e Strallenbegrenzungsiinie

g Umgrenzung von Flachan zum
d Anpflanzen von Baumen, Striuchem
49 wnd sonstigen Beplianzungan

Umgrenzung van Fléchen mil Bindungen
fur Bepflanzungen und for die Erhaltung
van Baumen, Strauchem und sonstigen
Bepflanzungen sowle von Gawdssam

Umgrenzung von Flichen zum
Anpflanzen und mit Bindungen filir
Bephanzungan und fir die Erhaltung

von Baumen, Strauchem und sonstigen
Bapflanzungen so wig von Gawassam

—————— — Bauverbotszone

E:] Geltungshereich der Satzung

Quedle: Auszug aws den Geodaben des Lardesamies fir Gecindormatan

urid Landesvermassung Nisdersachsen

2022

L@LN

Stadt i
Landkreis Diepholz

AuBenbereichssatzung
Pennigbeck
Oktober 2023 Emeuter Enfwurf M. 1:1.000




Erneuter Entwurf — Textliche Festsetzungen
§1

Raumlicher Geltungsbereich

1. Die AulRenbereichssatzung gilt fir den in der anliegenden Karte dargestellten Bereich des
Ortsteils Osterholz in der Ortschaft Godestorf.

2. Die beigefligte Karte und die Begriindung sind Bestandteile dieser Satzung.

§2
Art der baulichen Nutzung

Zu Wohnzwecken dienenden Vorhaben und Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebe-
trieben dienen, kann die im Flachennutzungsplan der Stadt Syke enthaltene Darstellung einer Fla-
che fur die Landwirtschaft sowie die Beflirchtung, dass eine Splittersiedlung verfestigt wird, nicht
entgegengehalten werden.

§3

Textliche Festsetzungen

e Vorhaben nach § 2 dieser Satzung mussen sich nach Mal} der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der Grundstiicksfliche, die tuberbaut werden soll, in die Eigenart der
naheren Umgebung einfligen.

» Die MindestgréRRe von Baugrundstiicken betragt 1.500 m?. Pro Baugrundstiick sind ma-
ximal 3 Wohneinheiten zulassig.

» Pro Baugrundstiick ist eine Zufahrt in einer maximalen Breite von 4 m zuldssig. Die
Baugrundstucke parallel zur von Stidwesten nach Nordosten verlaufenden angrenzen-
den ErschlieBungsstralle ,,Pennigbeck” sind von dieser zu erschliel3en.
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Erneuter Entwurf — Hinweise

§4

Hinweise

Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das
kénnen u. a. sein: Tongefalscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffallige Bo-
denverfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnit-
ten werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
meldepflichtig und missen der Archaologischen Denkmalpflege des Landkreises Diepholz un-
verzuglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von
vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu
tragen.

Samtliche Erdarbeiten bediirfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gemaf § 10 i.
V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG.

Altablagerungen
Bei Hinweisen auf Altablagerungen ist unverziglich die Untere Abfallbehérde zu benachrichti-
gen.

Leitungen
Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Leitungsplanen der Versorgungstrager zu entneh-

men. Bei BaumalRnahmen und Bepflanzungen ist Kontakt mit den Versorgungstragern aufzu-
nehmen.

Kampfmittel
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, ist

umgehend die zustindige Polizeidienststelle; Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseiti-
gungsdezernat zu benachrichtigen.
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Erneuter Entwurf — Hinweise

Artenschutz
Die einschlagigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. Die

im Rahmen der Begriindung durchgefiihrte Prifung zur artenschutzrechtlichen Vertraglichkeit
der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldraumung, Entfernung
von Geholzen, Abschieben von Oberboden, Abriss und Umbau von Gebauden, etc.) aus ar-
tenschutzrechtlichen Grinden und zur Vermeidung vom Eintreten von Verbotstatbestanden
nach § 44 BNatSchG nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgefiihrt wer-
den. Falls dieser Zeitraum nicht eingehalten werden sollte, ist durch einen Fachkundigen
nachzuweisen, dass auf den betroffenen Flachen/in den betroffenen Gehdélzen/Gebauden
keine Brutvorkommen oder Nist- und Schlafplatze vorhanden sind. Die Ergebnisse sind zu
dokumentieren und der Landkreis Diepholz ist hieriber im Vorfeld zu informieren. Sollten die
Ergebnisse der vorgenannten Prifung ergeben, dass Verbote gemal® § 44 BNatSchG berihrt
werden, ist die Untere Naturschutzbehorde hinzuzuziehen.

Weiter ist aus artenschutzrechtlichen Grinden vor einer méglichen Fallung bzw. Rodung von
Gehdlzen und/oder dem Abriss/Umbau von Gebauden eine Sichtkontrolle durchzufuhren, ob

Nester, Spalten oder Hohlen in den Geholzen, den Gebauden vorhanden sind, die zum Fal-
lungs- oder Rodungszeitpunkt, dem Abriss-/Umbauzeitpunkt als dauerhafte oder aktuell be-

setzte Lebensstitten, wiederkehrende Nist- oder Uberwinterungshabitate von Fledermausen,
Végeln oder andere Tierarten dienen. Bei der Feststellung solcher Lebensstatten und Habitate
sind die vorgesehenen Arbeiten zu unterlassen und die Untere Naturschutzbehérde ist hinzu-
zuziehen. Ggf. werden vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen, ErsatzmalRnahmen oder Vermei-
dungsmalnahmen erforderlich.

Oberflachenentwasserung

Das auf den Grundstiicken anfallende Oberflachenwasser ist auf diesen zurtickzuhalten und
der Versickerung zuzufuhren. Der Nachweis dartber ist im Rahmen der Baugenehmigung zu
fahren.
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Stellungnahmen
Landkreis Diepholz

Kreisentwicklung und Naturschutz: Eingriffsregelung, Spez. Artenschutz auf
Genehmigungsebene abarbeiten

Immissionsschutz: keine Uberschreitung der Grenzwerte
Bauordnung und Stadtebau: planerische Zurlickhaltung: Anpflanzflachen, Breite Zufahrten

Terminus ,Einflgen in die nahere Eigenart der Umgebung” entspricht § 34 BauGB, anpassen an
Begrifflichkeit des § 35 BauGB

Weiterhin: keine ,Textliche Festsetzung”
Ortl. Bauvorschriften entspricht nicht § 35 BauGB

Prinzipiell: die Zulassung fur AuBBenbereichsvorhaben werden kleinteilig (!) erweitert, die
Abgrenzung muss vom Baubestand ausgehen und es muss Wohnbebauung von einigen Gewicht
vorliegen (Urteile 4 — 5 Wohneinheiten). Zudem: der Bereich darf nicht Giberwiegend
landwirtschaftlich gepragt sein. Kein Entstehen einer Splittersiedlung!

Denkmalschutz: Keine Beeintrachtigung Baudenkmal Pennigbeck 6 (Umgebungsschutz, Hohe
baulicher Anlagen)

Immissionsschutz: keine Uberschreitung der Grenzwerte



Auszug aus Geruchsgutachten |

5864000

5863800

]II_III‘II:IIIIlllllllllll_LJll]!llllIIll]]!!!lllllllllllJ!_llJILIIFII1I__II1I

5863400

.- satzung Penningbeck

Vi

UTM Y-Richtung in m

ZFriedeholzatr. 4 \ _

P R

v
W \

5863200

W

5863000

L ieslgd % 7
- & S5 1 \:!tg-, L
| I-I ¢ | %_ﬂﬁf \ = ‘!_"

5862800

T
0
S
i
S
=
O
£
[
7p)
QO
(@)
7p)
(@)
=
>
(o
ks
o
=
Z

f sl 5 A\ B s
i.I.II—IillllllllllillIIIJIIIIIIIl!lllll]llllllllllllllIIlI T 7
smmARA  AAAdAN  AAANAN  ARAGAR  ARMARAR  ANAEAR  ANNEAN  ADNTAN  A0TONN  AQTO0NN AGINAA AGR4NN




Auszug aus Geruchsgutachten |l

PROJEKT-TITEL:

|
Geruchsimmissionsgutachten zur Beurtellung der Immissionssituation Im Geltungsbereich der AuBenbereichssatzung "Pennigbeck”, Stadt Syke |
Darstellung der im Geltungsbersich ermittelten bel3stigungsrelevanten Kenngrd8e (1 GE/m’) in Prozent
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Stellungnahmen

BUND (mit Bezug auf priv. Stellungnahme):

. Kritik an Beibehaltung der Planung, Verfestigung Splittersiedlung, Versagung FNP-Darstellung durch ehemalige Bez.-
Regierung

. Bedeutung Landschaftsbild It. LRP des LK DH: ,Sehr hohe Bedeutung”, Uberbauung Talniederung, Wiesenbereich
e  Verriegelung Landschaft, Beeintrachtigung Baumbestand

«  \Verlagerung stadteb. Ziele der Stadt Syke in stadteb. Vertrage (Stadt Syke: mittlerweile abgeschlossen, einsehbar)
*  Widerspruch zu Syker Klimaschutzprogramm (,Verkehrsstrome in den AuBenbereich”)

. Beeintrachtigung Gewasser Il. Ordnung

Diverse Hinweise zur Ver- und Entsorgung:
Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH, EWE Netz GmbH, Avacon Netz GmbH zu Leitungen

Stadt Syke, FB 3 — Loschwasserversorgung
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5 Private Stellungnahmen (3 Einwandschreiberinnen):

e  Zusatzliche Geruchs- und Gerauschimmissionen durch ordnungsgemale Landwirtschaft

«  Verfahrensfehler, keine Kennzeichnung der Anderungen
. Hinweise wie der BUND

. Planung mit geordneter stadtebaulicher Entwicklung nicht vereinbar, Bedeutung Landschaftsbild und
Freiraumfunktion nicht erloschen

. Festsetzung einer 6ffentlichen oder privaten Griinflache nicht zulassig (hier: Anpflanz- und Erhaltgebot)
. Bester Kartierzeitraum Biotoptypen: Mai (hier: Vegetationsperiode, konkret im August)

. Uberbauung des Pennigbeek-Okeler Baches durch Zufahrten

3)

Ortliche Bauvorschriften bei AuBenbereichssatzung nicht durch § 84 (6) NBauO gedeckt

. § 84 (6) NBauO: Ortliche Bauvorschriften konnen in Bebauungsplane und in Satzungen nach § 34 Abs. 4
Satz 1 Nrn. 2 und 3 BauGB als Festsetzungen aufgenommen werden.

. Festsetzungen nach § 9 nicht zulassig

e  Zulassig: allein Regelungen zu Art und Umfang der baulichen MaBnahmen
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Planzeichnung: Fassung zur Satzung
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Weitere Regelungen zur Satzung

§1

Raumlicher Geltungsbereich

1. Die Aulenbereichssatzung gilt fiir den in der anliegenden Karte dargesteliten Bereich des

Ortsteils Osterholz in der Ortschaft Godestordf. Raumlicher Geltungsbereich
2. Die beigeﬁ.'lgte Karte und die Begrﬁndung sind Bestandteile dieser Satzung. 1. Die Aulienbereichssatzung gilt fiir den in der anliegenden Karte dargesteliten Bereich des
Ortsteils Osterholz in der Ortschaft Godestorf.
2. Die beigefiigte Karte und die Begriindung sind Bestandteile dieser Satzung.
§2
Art der baulichen Nutzung §2

Zu Wohnzwecken dienenden Vorhaben und Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebe- Akider Bualichen Nujzing

trieben dienen, kann die im Flachennutzungsplan der Stadt Syke enthaltene Darstellung einer Fl&- £y Wohnzwecken dienenden Vorhaben und Vorhaben, die kleineren Handwerks- und Gewerbebe-
Fe fir die Landvirschste i e Baftircht d . Splittersied] eistist wird. richt trieben dienen, kann die im Flachennutzungsplan der Stadt Syke enthaltene Darstellung einer Fla-
che iur die Lan schall sowe die befurcntung, dass ene opiittersiediung veriestigt wird, nic che fiir die Landwirtschaft sowie die Befiirchtung, dass eine Splittersiedlung verfestigt wird, nicht

entgegengehalten werden. entgegengehalten werden.

§3 -
Textliche Festsetzungen

Zulassigkeit von baulichen Anlagen
+ Vorhaben nach § 2 dieser Satzung miissen sich nach Maf der baulichen Nutzung, der

s Vorhaben nach § 2 dieser S&IZUI'IQ miissen mit einer gec,rdneten stidtebaulichen Ent- Bauweise und der Grundstiicksflache, die Uberbaut werden soll, in die Eigenart der
wicklung vereinbar sein, nicht einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich- R RO D
keitsprifung unterliegen und keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der in § 1 + Die MindestgréRe von Baugrundstiicken betrégt 1.500 m*. Pro Baugrundstiick sind ma-
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzguter aufweisen. Weiterhin diirfen e
bei der Planung keine Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass bei der Planung Pilichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

* Pro Baugrundstiick ist eine Zufahrt in einer maximalen Breite von 4 m zulassig. Die
Baugrundstlicke parallel zur von Siidwesten nach Nordosten verlaufenden angrenzen-
den ErschlieBungsstral®e ,Pennigbeck” sind von dieser zu erschlielen.

» Die MindestgrélRe von Baugrundstiicken betragt 1.500 m?. Pro Baugrundsttick sind ma-
ximal 3 Wohneinheiten zuldssig.

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB: Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete gemaR BNatSchG
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Stadtebaulicher Vertrag Il

§ 2 Ortliche Bauvorschriften

Dachneigung:
Die Wohngebaude sind mit symmetrisch geneigten Dachflachen zu errichten. Die Dachneigung

darf nicht weniger als 30° und nicht mehr als 50° betragen. Davon ausgenommen sind
untergeordnete Gebaudeteile im Sinne des § 7b NBauO sowie Wintergarten, Garagen, Carports
und Nebenanlagen im Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO, Dachgauben und Erker sowie
Kruppelwalme und Grasdacher. Die Vorschriften gelten nur fur Neubauten, fur den Abriss und

Neuaufbau eines Dachstuhls sowie fir bauliche Anderungen, die einem Neubau gleichkommen.

Sie gelten nicht bei baulichen Anderungen und Umnutzungen im Bestand.

Dachdeckung:

Fur die Eindeckung geneigter Dacher der Wohngebaude sind nur Betondachsteine oder
Tonpfannen (Dachziegel) in roten, rotbraunen, braunen oder schwarzen Farbténen zulassig.
Grasdacher, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und Wintergarten sind von dieser Vorschrift
ausgenommen. Reetdacher sind zulassig. Eine glasierte oder reflektierende Dachdeckung ist
unzulassig.

Als Grundlage fur die Farbténe gelten in Anlehnung an die RAL-Farbwerte 2001 (Rotorange)
2002 (Blutorange), 3000 (Feuerrot), 3002 (Karminrot), 3003 (Rubinrot), 3004 (Purpurrot),
3009 (Oxidrot), 3011 (Braunrot), 3013 (Tomatenrot), 3016 (Korallenrot), 3031 (Orientrot)

und 8012 (Rotbraun), 7016 (Anthrazitgrau), 8022 (Schwarzbraun), 9004 (Signalschwarz).
Davon ausgenommen sind untergeordnete Gebaudeteile sowie Wintergarten, Carports,
Garagen, Nebenanlagen, Dachgauben, Erker, Krippelwalme und Grasdacher.

Einfriedung:
Zur Einfriedung der Grundstucke sind nur Hecken aus standortgerechten, einheimischen Arten

zulassig. Dabei sind nur nicht geschlossene, transparente Zaune zuléssig. Diese kénnen mit
einer Zaunanlage erganzt werden. Die Verwendung von Stabgitterzaunen mit Verblendern und
/ oder Gefechten aus Kunststoff sind unzulassig.

Begrunung der Grundstucksflachen:

Gemal § 84 (3) Nr. 6 NBauO sind die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundstucke zwingend
zu begrunen und als unversiegelte Vegetationsflachen gartnerisch zu gestalten, soweit sie
nicht fur eine andere Nutzung wie z. B. fur die ErschlieBung erforderlich sind. Die Anlage von
Kunststoffflachen, Kies-, Schotter- oder Steinschittungen sind unzulassig.
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& 1 Textliche Festsetzungen

Art und MaR der baulichen Nutzung:

In Ansehung und zur Sicherung des aulleren Erscheinungsbildes des Satzungsbereichs der
Aulenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB fur den Bereich ,Pennigbeck” besteht
zwischen den Mallnahmentragern Einigkeit, dass sich zukunftige Vorhaben im Sinne von § 2 d
Aullenbereichssatzung hinsichtlich MaB der baulichen Nutzung, der Bauweise und der
Grundstucksflache, die Uberbaut werden soll, in die Eigenart der naheren Umgebung einfluger
mussen.

Die Eigenart der naheren Umgebung wird bestimmt durch (es folgt die Beschreibung
hinsichtlich bestehender Eigenarten)

- Dachneigung

- Dachfarben

- Zufahrten

- Einfriedung (offene Gestaltung).

Zufahrten:

Pro Baugrundstuck ist eine Zufahrt in einer maximalen Breite von 4 m zulassig. Die
Baugrundstiucke parallel zur von Sudwesten nach Nordosten verlaufenden angrenzenden
Erschliefungsstralie ,Pennigbeck” sind von dieser zu erschliellen.

Photovoltaik:

Bei Neubauten sind die Dachflachen der Hauptgebaude zu mindestens 25 % mit
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten.
Werden auf einem Dach Solarwarmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte
Flache auf die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden.

Die Solarmindestflache von 25 % darf unterschritten werden, soweit mindestens eine

Leistung von 10 Kilowattpeak / Anlagenleistung je Wohneinheit mit Photovoltaikmodulen
bzw. Solarwarmekollektoren erreicht wird. Die Kombination von Photovoltaik- und

anderen Solaranlagen mit einer Dachbegrunung ist zulassig.

Fossile Brennstoffe:

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB ist bei Neubauten der Einsatz fossiler Brennstoffe
(Braun- und Steinkohle, Torf, Erdgas, Erddl sowie Abfalle aller Art) flr die Warme- und
Wasserversorgung unzulassig.
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Artenschutz

Die einschlagigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. Die
im Rahmen der Begrindung durchgefuhrte Priufung zur artenschutzrechtlichen Vertraglichkeit
der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldraumung, Entfernung
von Geholzen, Abschieben von Oberboden, Abriss und Umbau von Gebauden, etc.) aus ar-
tenschutzrechtlichen Grinden und zur Vermeidung vom Eintreten von Verbotstatbestanden
nach § 44 BNatSchG nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgefuhrt wer-
den. Falls dieser Zeitraum nicht eingehalten werden solite, ist durch einen Fachkundigen
nachzuweisen, dass auf den betroffenen Flachen/in den betroffenen Geholzen/Gebauden
keine Brutvorkommen oder Nist- und Schlafplatze vorhanden sind. Die Ergebnisse sind zu
dokumentieren und der Landkreis Diepholz ist hieriiber im Vorfeld zu informieren. Sollten die
Ergebnisse der vorgenannten Prifung ergeben, dass Verbote gemal § 44 BNatSchG beruhrt
werden, ist die Untere Naturschutzbehoérde hinzuzuziehen.

Weiter ist aus artenschutzrechtlichen Grunden vor einer moglichen Fallung bzw. Rodung von
Geholzen und/oder dem Abriss/Umbau von Gebauden eine Sichtkontrolle durchzufiihren, ob
Nester, Spalten oder Hohlen in den Geholzen, den Gebauden vorhanden sind, die zum Fal-
lungs- oder Rodungszeitpunkt, dem Abriss-/Umbauzeitpunkt als dauerhafte oder aktuell be-
setzte Lebensstatten, wiederkehrende Nist- oder Ubeminterungshabitate von Fledermausen,
Vogeln oder andere Tierarten dienen. Bei der Feststellung solcher Lebensstatten und Habitate
sind die vorgesehenen Arbeiten zu unterlassen und die Untere Naturschutzbehorde ist hinzu-
zuziehen. Ggf. werden vorgezogene Ausgleichsmalinahmen, Ersatzmal3nahmen oder Vermei-
dungsmalnahmen erforderlich.

Oberflachenentwéasserung

Das auf den Grundstiicken anfallende Oberflachenwasser ist auf diesen zurtickzuhalten und
der Versickerung zuzufuhren. Der Nachweis daruber ist im Rahmen der Baugenehmigung zu
fahren.

Temporare Geruchsbelastigungen

Im Satzungsgebiet sind temporare Geruchsbelastigungen durch landwirtschaftliche Betriebe,
deren Erweiterungsmoglichkeiten aufgrund des Privilegierungstatbestandes (§ 35 Baugesetz-
buch) und deren Nutzungen der umliegenden Agrarflachen nicht auszuschlieRen, sie sind im
landlichen Raum ublich und hinzunehmen. Ein Geruchsgutachten fir das Plangebiet liegt der
Satzung bei.
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§4
Hinweise

Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das
konnen u. a. sein: Tongefallscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffallige Bo-
denverfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnit-
ten werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
meldepflichtig und missen der Archaologischen Denkmalpflege des Landkreises Diepholz un-
verziglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von
vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu
tragen.

Samtliche Erdarbeiten bediirfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gemal} § 10 i.
V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG.

Altablagerungen
Bei Hinweisen auf Altablagerungen ist unverziiglich die Untere Abfallbehorde zu benachrichti-

gen.

Leitungen
Die Lage der Versorgungsleitungen und die Sicherstellung von Betriebsmitteln (z.B. Trinkwas-

ser, Loschwasser, etc.) ist den Leitungsplanen der Versorgungstrager zu entnehmen. Bei Bau-
malnahmen und Bepflanzungen ist Kontakt mit den Versorgungstragern aufzunehmen um die
Sicherstellung abzufragen.

Kampfmittel
Fir den nérdlichen Teil des Satzungsgebietes wurde bereits eine Luftbildauswertung bzgl.

Kampfmittel durchgefiihrt. Ein (allgemeiner) Kampfmittelverdacht hat sich dabei nicht bestatigt.
Der grolere siidliche Teil unterlag noch keiner Sondierung. Hier herrscht demzufolge ein all-
gemeiner Kampfmittelverdacht. Bei baulichen MaRnahmen ist eine Luftbildauswertung vom
Verursacher durchzufihren.
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Alle Fragen der Verkehrsplanung unter einem Dach =C11

Umwelt und Verkehr GmbH

Verkehrsplanung, Stadtplanung,

J_. Umweltplanung

« Verkehrsentwicklungsplanung (KFZ / OPNV / RAD)
* Detailplanung
» Larmaktionsplanung

gegrundet im Jahr 2015 als
Tochtergesellschaft der PGT

Verkehrserhebungen

= * Mengenerfassung

_r) \/EGmbH: + Situationsbeobachtungen, -analysen
 Zeitluckenerfassung
» Geschwindigkeitsmessungen

Ausfuhrungsplanung
\ » Verkehrsplanung gemaR Leistungsphase 3 bis 9 HOAI gegriindet im Jahr 1999

« Ortliche Bauliberwachung

PVBE « Leitungskoordination

» Kanalplanung, Schmutz- und Regenwasser,
Versickerungsanlagen
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlauterungen vollstandig

die PGT Umwelt und Verkehr GmbH

Geschaftsfuhrung
Dipl.-Ing. Heinz Mazur Svea Coerdt, B.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeit Technische Zeichner
Dipl.-Geogr. Dirk Lauenstein Florian Makowski, B.A. Georg Herner
Corinna Wilmers, M.Sc. Dipl.-Ing. Ralf Losert Dipl.-Geogr. Reiner Nollgen
Marcel Kunze Benjamin Haasler, B.Sc. Ralf Weber
Maximilian Szafran, B.Sc.. Antonio Troiano, M.Sc.
Sekretariat / Verwaltung Netzwerkadministration

Manuela Heine Kaori Dreyer Manfred Heuer

Studierende

Nina Landfester, B.Sc. Philipp Gerdes Charlotte Lobensteiner, B.A. Joshua Bukowski
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Die Arbeitsfelder der PGT

Verkehrsentwicklung

Moderation /
Begleitung /
Offentlichkeit

OPNV / SPNV

Radverkehr

LAP 4. Stufe | Stadt Syke |

Beoricht zum aktuelion
Forschungsvorhaben des BBR

Dt Ing. Helnz Mazer

Forschung

05.06.2024

Strallenraum

* in der Forschung profiliert

FuRverkehr

KFZ-Verkehr

* Uber 30-jahrige, erfolgreiche Zusammenarbeit

Larm / Klima / Luft

N
-r B

Leistungsfahigkeit

* interdisziplinar in Verkehr-, Umwelt-, Stadt- und Freiraumplanung

tatig fur offentliche und private Auftraggeber im In- und Ausland
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http://www.pgt-hannover.de/projekte/verkehrs-entwicklung/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/%C3%B6pnv-spnv/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/kfz-verkehr/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/erschlie%C3%9Fung/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/leistungsf%C3%A4higkeit/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/stra%C3%9Fenraum/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/radverkehr/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/fu%C3%9Fverkehr/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/l%C3%A4rm-klima-luft/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/moderation-beteiligung-%C3%B6ffentlichkeit/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/forschung/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/wettbewerbe/
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Larmbelastigung in Deutschland PGl

Umwelt und Verkehr GmbH

Léarmbeldstigung in Deutschland (in %)

Flugverkehrslarm .

Industrie-/Gewerbeldrm I

Machbarschaftslarm I

StraRenverkehrslarm

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
W dulerst stark H mittelmalkig W etwas u iberhaupt nicht u weil nicht
Frage: Wenn Sie einmal an die letzten 12 Monate hier bei lhnen denken, wie stark haben Sie Quelle: Umweltbundesamt 2020

sich persdnlich durch den Larm von folgenden Dingen gestort oder beldstigt gefihlt?
(Angaben in Prozent, Abweichungen von 100 Prozent rundungsbhedingt)

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024 bzuroisku55i°“'

.vora



- S.6

Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig

Gerausche und Einordnung auf der dB(A)-Skala
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Drucker Rockkonzerte

Umwelt und Verkehr GmbH
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Handbuch
Larmaktionsplane
Handlungsempfehlungen
fiir eine larmmindernde
Verkehrsplanung

Umwelt
Filr Mensch & Umwelt BU ndesa mt

Handbuch Larmaktionspldne

Handlungsempfehlungen fiir eine
lirmmindernde Verkehrsplanung

von
Jochen Richard
Planungsbiiro Richter-Richard, Aachen

Heinz Mazur, Dirk Lauenstein
PGT Umwelt und Verkehr GmbH, Hannover
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Umwelt und Verkehr GmbH
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlduterungen vollstandig - S.8

Rahmenbedingungen PGT

» Die rechtlichen Grundlagen der Larmminderungsplanung sind
im § 47a-f Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz (BImSchG)
geregelt.

it der EU Umgebungslarmrichtlinie RL 2002/49 hat die Europdische Union erstmals eine Regelung zu Schallimmissionen
getroffen. Frihere Regelungen dienten zur Begrenzung der Schallemissionen von Fahr- und Flugzeugen sowie Maschinen
und Geraten. Ahnlich wie das Bundes-Immissionsschutzgesetz zielt die Richtlinie darauf ab, schadliche
Umwelteinwirkungen durch Umgebungslarm zu vermeiden und zu vermindern. Dazu werden die Mitgliedstaaten
verpflichtet, fir bestimmte Gebiete und Schallguellen in einem vorgegebenen Zeitrahmen:

s strategische Larmkarten zu erstellen,

e die Offentlichkeit Gber die Schallbelastungen und die damit verbundenen Wirkungen zu informieren,

o Aktionspléne aufzustellen wenn bestimmte, von den einzelnen Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung festgelegte
Kriterien zur Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen oder zum Schutz und Erhalt ruhiger Gebiete nicht erfullt sind
und

e die EU-Kommission Uber die Schallbelastung und die Betroffenheit der Bevdlkerung in ihrem Hoheitsgebiet zu
informieren.

» 5-jahrige Fortschreibungsfrist

» Die Zustandigkeit fur die Larmkartierung von Autobahnen,
Bundesstralen und Landesstralen liegt in Niedersachsen
beim Nieders. Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz (MU). Die Durchfuhrung erfolgt durch das ZUS-
LLG des GAA in Hildesheim.

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024 _vorabzurpiskussion'



Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlauterungen vollstandig - S.13

Vorgehen bei der Bearbeitung des LAP 4. Stufe
Stadt Syke

VORGEHEN / ABLAUF STAND
e Erstellen der Larmkarten durch das GAA gemald EU-Umgebungslarm- \
Richtlinie gem. BUB
e Sichtung der Larmkartierung gem. BUB \
e Bewertung der Larmsituation |
e Herausarbeitung von Belastungsstufen und \
Malnahmenschwerpunkten
e Prufung vorhandener Vorschlage und erganzender \
Malinahmestrategien
e Entwicklung von Prioritaten und Handlungsschwerpunkten \
— Der Larmaktionsplan
o Offentlichkeitsinformation / Beteiligungsverfahren
e Kosten und Umsetzung ()

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlduterungen vollstandig - S.14

Auslosewerte fur eine Larmaktionsplanung

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie beinhaltet keine
Immissionsgrenz-, Auslose- oder Richtwerte

Top-down Ansatz

1) Stufe: kurzfristig zur Vermeidung von
Gesundheitsgeféahrdung

Pegelkriterium: Lpen > 70 dB und Lnignt > 60 dB und
Flachenkriterium: > 1 km= oder
Einwohnerkriterium: > 50 belasteter Menschen

2) Stufe: mittelfristig zur Minderung der erheblichen Belastigung
Pegelkriterium: Loen > 60 dB und Lygnt > 50 dB

3) Stufe: langfristig Vermeidung von erheblichen Belastigungen
Pegelkriterium: Loen > 55 dB und Lygnt > 45 dB

» Fur die Aufstellung eines Larmaktionsplans mit Mallinahmen

PGI

Umwelt und Verkehr GmbH

werden in Niedersachsen vom Ministerium fur Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz (MU) Auslosewerte von 65/ 55 dB(A)

(Lpen bzw. Lyignt) festgesetzt.
(Quelle: Vorschlag Niedersachsen, 2018)

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024
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Untersuchungsnetz
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Verkehrsmengen DTV
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.20

Zulassige Hochstgeschwindigkeiten
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Fassadenpegel Strale Ly

rG|

Umwelt und Verkehr GmbH
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Anzahl Betroffene — Straldenverkehr

Larmindex Bereich in Anzahl der Anzahl der Anzahl der
StraBen- dB(A) Belasteten Belasteten Belasteten
verkehrslarm (2. Stufe) (3. Stufe) (4. Stufe)
DEN gem. Larm- gem. Larm- gem. Larm-
kartierung 2012 | kartierung 2018 kartierung 2023
gger 59—l 1.500 400 900
gger =l 500 300 600
;8er &9 — ol 200 300 500
uber 70 — bis
75 0 100 200
uber 75 0 0 0
NIGHT
;ger 2=l 800 300 600
gger 29—k 400 300 500
gger A=l 300 200 300
uber 65 — bis
20 0 0 0
uber 70 0 0 0
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Uberlagerung StraRenverkehrs- und Schienenlarm Ly, =C1]

Umwelt und Verkehr GmbH
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in Verbindung mit miindlichen Erlauterungen vollstandig - S.28

Teil einer Prasentation - nur

Querschnittsorientierte Stellung der Larmminderungs-

planung im kommunalen Planungsprozess

Verkehrsentwicklungs-
planung
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I/
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Luftreinhalteplanung
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Sanierung
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.29

Strategien und Handlungsfelder und Akteure LAP PGl

Umwelt und Verkehr GmbH
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlduterungen vollstandig - S.32

Umgesetzte und geplante Mal3nahmen PGT

eeeeeeeeeeeeeeeeee

« Ortsumgehung Barrien und Syke (L 334 u. L 340)

* Verbesserung der Verkehrs- und Emissionssituation durch

Strallenumbau in Syke, Barrien und Heiligenfelde
* Verbesserung Knotenpunkt zum Einkaufscenter Hachepark

* mobile Geschwindigkeitsiberwachung

« Ortsumgehung B 6 in der Findungsphase

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024 bzuroisku55i°“'
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.33

Malnahmenvorschlage
Ubersicht

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.35

Malnahmenkonzept B 6 (sudlich L 333)

Kreisverkehrsplatz
(prufen, ggf. mit
Bypass)

MafRnahmen

Reduzierung der
Fahr-
geschwindigkeiten
und

Wirkungen Homogenisierung
des Verkehrsflusses

Minderung des ~-15dB(A)
Mittelungspegels bis -2,0 dB(A)

Minderung des ~-5,0dB(A)
Spitzenpegels bis - 7,0 dB(A)

PGI

Umwelt und Verkehr GmbH

Geschwindigkeits-
Kontrollen

Reduzierung der
(Spitzen-)
Geschwindigkeiten

~-0,5dB(A)
bis - 1,0 dB(A)

~-2,0dB(A)
bis - 5,0 dB(A)

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024

Mittelinseln zur larmmindernder
Verkehrsdampfung  Asphalt

und als

Linksabbiegehilfe

Reduzierung der Reduzierung von
Fahr- Rollgerauschen
geschwindigkteiten

und

Homogenisierung
des Verkehrsflusses

~-0,5dB(A) ~-2,0 dB(A)
bis - 1,0 dB(A) bis - 5,0 dB(A)

~-5,0 dB(A) ~-5,0 dB(A)
bis - 7,0 dB(A) bis - 8,0 dB(A)

yorab Zur Diskusswn .



Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.36

MaRnahmenkonzept L 333 PGl

Umwelt und Verkehr GmbH

Kreisverkehrsplatz  Engstelle Geschwindigkeits-  Versetzte larmmindernder LKW-Verbot 22:00
(Ortseingangs- monitoring (Smiley)  Fahrbahn- Asphalt bis 6:00 Uhr
gestaltung) verengungen zur (im Zuge von
Verkehrsdampfung Sanierunsmaf-
MafRnahmen und als nahmen)

Querungshilfe

Reduzierung der Reduzierung der Reduzierung der Reduzierung der Reduzierung von Reduzierung des
Fahrgeschwindig-  Fahrgeschwindig-  Fahrgeschwindig- Fahrgeschwindig- Rollgeréduschen Schwerverkehr-
keiten und keiten und keiten keiten und anteils
Homogenisierung Homogenisierung Homogenisierung
Wirkungen des Verkehrsflusses des Verkehrsflusses des Verkehrsflusses
Minderung des ~-1,5dB(A) ~-0,5dB(A) ~-0,5dB(A) ~-2,0dB(A) ~-1,0 dB(A)
Mittelungspegels  bis - 2,0 dB(A) bis - 1,0 dB(A) bis - 1,0 dB(A) bis - 5,0 dB(A) bis - 2,0 dB(A)
Minderung des ~-5,0 dB(A) ~-5,0dB(A) ~-5,0dB(A) ~-5,0 dB(A) ~-3,0dB(A)
Spitzenpegels bis - 7,0 dB(A) bis - 7,0 dB(A) bis - 7,0 dB(A) bis - 8,0 dB(A) bis - 4,0 dB(A)
3540 240523 Syke LAP 4. Stufe MaBnahmenblitter, cdr 23-05-24 CR
sckussion *
LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024 yorab Zur Diskuss



PGI

Umwelt und Verkehr GmbH

Maldnahmenkonzept L 333

SR B

/

TR Y

\ ATl

[\ T N

LSA entfernen Mini- Markierung von
(im Zuge der Kreisverkehrsplatz ~ Schutzstreifen fiir
Anlegung eines Mini- priifen den Radverkehr
KVP Héhe Bassumer (vorhandene LSA

MafRnahmen StraRe) entfernen)

Bedarfsampel
(vorhanden)

Geschwindigkeits-  Kreisverkehrsplatz
monitoring (Smiley)  priifen (vorhandene
LSA entfernen)

Mittelmarkierung
entfernen

Reduzierung der Homogenisierung Homogenisierung
Fahr- des Verkehrsflusses des Verkehrsflusses
geschwindigkeiten

Reduzierung der Reduzierung der
Fahrgeschwindig- Fahr-
und VergroflRerung keiten geschwindigkeiten

Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.37

Wirkungen

und
Homogenisierung
des Verkehrsflusses

der Entfernung des
Emissionsortes

und
Homogenisierung
des Verkehrsflusses

Minderung des ~-1,5dB(A) ~-0,5dB(A) ~-0,5dB(A) ~-1,5dB(A)
Mittelungspegels bis - 2,0 dB(A) bis - 1,5 dB(A) bis - 1,5 dB(A) bis - 2,0 dB(A)
Minderung des ~ - 5,0 dB(A) ~-3,0 dB(A) ~-3,0 dB(A) ~-5,0 dB(A)
Spitzenpegels bis - 7,0 dB(A) bis - 4,0 dB(A) bis - 4,0 dB(A) bis - 7,0 dB(A)
LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024 orah zur Diskussio"”



Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mindlichen Erlauterungen vollstandig - S.39

Wirkung der
Mallnahmen

LAP 4. Stufe | Stadt Syke |

MaBRnahmen und Wirkungspotential

MaRnahmen

bis zu 12 dB(A)

Larmminderung

(MifEIRESS Max.pegel)

flankierende Wirkungen

Luftschad-
stoff-
(Feinstaub-)
minderung

Verkehrs-
sicherheit

Gestal-
tung

Freiraum-
nutzung

Umwelt und Verkehr GmbH

LKW-Lenkung

Sperrung fiir den Schwerverkehr II

Kfz-Verlagerung

Reduzierung der Verkehrsmen-
gen um 50 % und mehr

Erneuerung Fahrbahnbelag

Austausch Kopfsteinpflaster ge-
gen Asphalt bei 30 km/h

Austausch Kopfsteinpflaster ge-
gen Asphalt bei 50 km/h

Larmmindernder Asphalt

(%)

Geschwindigkeitsreduzierung

Geschwindigkeitsreduzierung
von 50 km/h auf 30 km/h
Geschwindigkeitsreduzierung fir
den Schwerverkehr > 7,5 to von
50 km/h auf 30 km/h
Geschwindigkeitsreduzierung
von 50 km/h auf 40 km/h
Geschwindigkeitskontrolle

Verstetigung der Fahrgeschwin-
 digkeit

StraBenraumgestaltung

Verdoppelung des Abstandes
zur Larmquelle

Anlage eines

Radfahrstreifens

Einziehung des rechten Fahr-
streifens

Abschirmung durch parkende
Fahrzeuge

Querungsstellen und Mittelinseln

Gestaltung. Stralenraumbegrii-
nung z.B. Baumtor

Ersetzen von Lichtsignalanlagen
durch Kreisel

x = Wirkung vorhanden (%) = positive Wirkung mog-

lich

prab Zur Diskusswn .



Maßnahmen und Wirkungspotential
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlauterungen vollstandig - S.40

,Ruhige Gebiete"

« Die EG-Umgebungslarmrichtlinie sieht die Abgrenzung
sogenannter ,ruhiger Gebiete® als Arbeitsschritt der
Larmaktionsplanung vor.

« Ziel dieser Plane soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen
eine Zunahme des Larms zu schutzen”
(Umsetzung der EG-Richtlinie Uber die Bewertung und
Bekampfung von Umgebungslarm® vom 24. Juni 2005,
§ 47d, Abs. 2, Satz 2. BImSchG).

« Bezuglich deren Definition wird lediglich darauf hingewiesen,
dass ein ruhiges Gebiet einen festgesetzten Grenzwert, der
von der Behorde (in diesem Fall der Gemeinde Oyten)
definiert wird, nicht uberschreitet.

LAP 4. Stufe | Stadt Syke | 05.06.2024
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlauterungen vollstandig

,Ruhige Gebiete" 4. Stufe

Umwelt und Verkehr GmbH

LA - g

- S i SATD o R S\
Daten von}OpenStreetMap)-‘veroffentlicht unter CC-BY-SA 210, oy, < =5

hige-Gebiete.cdr 23-5-24 N6,

e

3540 240523 Syke_fu

LARMAKTIONSPLANUNG \

STADT SYKE

4. STUFE

<4o0000)>

[ ]

,Ruhiges Gebiet"

Vernetzung uber
Rad-/ Fultachse

Landschaftsschutz-
gebiet

Naturschutzgebiet

Stadtgrenze

,RUHIGE GEBIETE" SYKE
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Teil einer Prasentation - nur in Verbindung mit mundlichen Erlauterungen vollstandig - S.43

,Larmbelastung bis zur PGT
Schmerzgrenze”
Larmempfindung ist auch
subjektiv!

Vielen Dank fiir Ihre
Aufmerksamkeit !
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Stadt Syke
B-Plan Nr. 25 (3/42) ,/m Hachetal sudlich des MGhlendamms"

Zielsetzung des Bebauungsplans (1983)

Aufstellung 1983 — es gilt die BauNVO 1977

Die Begriindung des Bebauungsplans benennt folgendes Ziel:

* Aufstellung des B-Plans ,steht in engem Zusammenhang mit
der Sicherung des Hachetals”

« ,Eine besondere Bedeutung erhalt die Grenzlinie zwischen
den festgesetzten Bauflachen und den festgesetzten
Grunflachen. Bei der Bestimmung dieser Grenzlinie vertibt
der Bebauungsplan die einschneidendsten Auswirkungen im
Privatbereich. In der Entstehungsphase dieses B-Planes hat es
gerade in diesem Punkt erhebliche Differenzen gegeben. [...]
Bei der gewahlten Abgrenzung ist sichergestellt, dass
tatsachlich die schutzwiirdigen und stadtebaulich relevanten
Grunbereiche als offentliche Griinflachen ausgewiesen
werden.”

Die klare Abgrenzung zwischen bebauten Bereichen und
Grunarealen wurde erreicht.

Ca3.
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GSPLAN NR. B (3mw2)
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unberlirte
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Festsetzungen im Untersuchungsraum Steimker Straf3e

 Mischgebiet an der Nienburger Str:
3 Vollgeschosse, GRZ 0,4 | GFZ 0,6

* Nordliche Teilflache WA:
2 Vollgeschosse, GRZ /| GFZ wie im MI

« Alle weiteren WA:
2 Vollgeschosse, GRZ + GFZ o, 4,
nur Einzel- und Doppelhauser (=keine
Reihenhauser)

* =leicht geringere Dichte nach Siden

. _,_T‘-?_;_‘;'_\
71 “Plangeliet 25 31!

e ,C"(im MI): ausnahmsweise zulassige _
MI-Nutzungen nicht zulassig

»B" (im WA): ausnahmsweise zulassige
WA-Nutzungen nicht zulassig
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Vorgehen

Vor-Ort-Erhebung der Bebauungsstruktur

* u.a.Zahl der Wohneinheiten, Geschossigkeit, Nutzung, Lage
der Stellplatze, Einfriedungen ...

* Fotodokumentation

GIS-basierte Bestandsanalyse
* Ermittlung der Grundsticksgrofden und

* Uberlagerung mit den bestehenden Festsetzungen
IN__BEZ ~ | BP-Artl ~ | BP-Ge ~ | BP-GF | BP-GF ~ | m2-Grundst ~ | m2-Bau - m2-GRZ1 ~Im2-GRZ1+2 |~ |BauPotGRZ | verb-BauPotGl ~ | verb-BauPotGl -
N ndustrie- und Ge\ MI n 04 1 1167 1167 181 753 4688 306 -2862
- E Industrie- und Ge\ MI n 04 1 1600 1600 214 745 640 426 -105
a Ut e I C rt e r UtZ U n . Industrie- und Gey MI n 04 038 1090 1090 195 442 436 241 -
I 1 1 iad Industrie- und Ge\ MI [ 04 03 2454 2454, 180 810 61,6 822 3716
\ \dustrie- und Ge\ MI n 04 08 3347 2731 743 955 10924 349 1374
] oM n 04 038 33777 2833 183 272 11332 950 8612
. . . i Uohnbaufiche, ¢ M1 " 04 08 1988 1998 145 23 798,2 653 5612
* Rechnerische Ermittlung von Bebauungspotentialen = 2= = = = = =
, Vohnbaufidche, ¢ MI n 04 06 2764 1893 201 201 7572 556 5562
Uohnbaufiche, ¢ M1 " 04 06 871 &71 107 158 268,4 161 10,4,
Uohnbaufiache, (11 " 04 08 235 1842 381 428 66,8 318 2288
. Vohnbaufidche, (M1 n 04 06 1943 1166 a7 145 4664 319 3214
e a U U n S I c t e U SW ! ndustrie- und Ge MI n 04 06 3445 2185 185 655 a78 683 223
. ” \dustrie- und Ge\ MI n 04 06 3574 3574 201 1131 14296 1229 2986
P! Vohnbaufidche, (M1 n 04 06 1877 1877 457 457 7508 294 2938
'/‘ Z Vohnbauflache, (WA n 04 06 908 908 172 187 3632 191 166,2
Yohnbaufiache, (WA [ 04 08 1184 1184 87 B 4736 387 3868
Vohnbaufidche, (WA n 04 06 1400 1400 287 342 560 273 218
Vohnbaufldche, (WA n 04 06 1386 949 192 224 3796 187 155,86
Yohnbaufiache, (WA [ 04 08 253 1852 123 184 6648 532 5002
Vohnbaufidche, (WA n 04 06 4056 1284 116 204 5136 398 3096
- - - ‘h Vohnbaufidche, (WA n 04 06 946 946 146 188 3784 232 1904
%, Yohnbaufiache, (WA [ 04 04 1007 1007 121 148 4028 272 2548
Q U a | Ita t I Ve E I n O rd n U n Vohnbaufidche, (WA n 04 04 1010 1010 107 178 404 297 226
\ Vohnbaufidche, (WA n 04 04 1349 1198 104 138 4792 375 3442
Yohnbaufidche, (WA [ 04 04 1018, 1018 135 208 4076 2 1998
Vohnbaufidche, (WA n 04 04 1000 1000 118 118 400 282 282
- - - Arnge s Vohnbaufidche, (WA n 04 04 632 632 129 174 2528 124 788
° A eich mit den Z ielsetzunagen des bestehenden e 1 M 2500 I B i B o stos
Johnbaufiache, (VA [ 04 04 2574 1210 123 211 484 301 273
Vohnbaufidche, (WA n 04 04 1150 1150 169 213 480 291 247
- - Uohnbaufiache, (WA [ 04 04 1606 1011 189 189 4048 235 2054
Yohnbaufiache, (WA [ 04 04 240 440 79 18 178 97 )
e a U U n S a n S U S U rU n e n e r a n e rU n U n Vohnbaufidche, (WA n 04 04 1214 1214 252 283 4856 234 2026
i n 04 04 1173 1173 148 187 4692 320 27122
Steimker Strasse 50 2:9119 ‘Wohngebaude Wohnbauflache, (WA n 04 04 1181 1181 127 158 4724 345 3144
Steimker Strasse 52 2:136 ‘Wohngebaude ‘Wohnbaufidche, (WA n 04 04 999 999 84 127 3996 316 2726
- iy - - - - Steimker Strasse 54 21328 Wohngebdude  Wohnbaufliche, (WA n 04 04 805 805 224 255 322 9% &7
[ ] E I n SC atz U n I n S I c t I C a t U e e r a n e rl S C e r Steimker Strasse "5 21327 Wohngebdude  Wohnbauflache, (WA [ 04 04 484 pen 107 107, 1976 e 06
Steimker Strasse 58 2:13110 ‘Wohngebaude ‘Wohnbaufidche, (WA n 04 04 998 998 104 149 3992 295 2502
Steimker Strasse 50 2183 Wohngebdude  Wohnbaufldche, (WA n 04 04 304 204 184 184 326 138 13786
- Steimker Strasse 64 2:18/17 ‘Wohngebaude Wohnbauflache, (WA n 04 04 2098 2098 240 356 8392 599 4832
F ra g este | | U n g e n U n d Z I e | SetZU n g e n Steimker Strasse 66 2:16011 ‘Wohngebaude ‘Wohnbaufidche, (WA n 04 04 963 963 123 156 3852 262 2292
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Auftrag des Gesetzgebers aus dem BauGB

§ 1 Abs. 3 BauGB

,Die Gemeinden haben die Bauleitplane aufzustellen, sobald und
soweit es fur die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der
Ausweisung von Flachen fur den Wohnungsbau in Betracht
kommen. Auf die Aufstellung von Bauleitplanen und
stadtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch
kann auch nicht durch Vertrag begrindet werden."

§1Abs. 7BauGB

.Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind die 6ffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwagen."

§ 1a Abs. 2 BauGB

»Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen
Inanspruchnahme von Flachen fir bauliche Nutzungen die
Moglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere
Mal3nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal3 zu begrenzen."

Thematische Schwerpunkte der letzten Jahre
* Wohnraumversorgung
* Klimaschutz

Sitzung des Ausschusses fir Umwelt und Bauen 05.06.2024
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Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Diepholz (2022)

* Das Konzept benennt fur Syke einen ,wenig ausdifferenzierten
Wohnungsmarkt“ mit besonderem Bedarf fUr Familien- Wohnungsbedarf in EZFH in Summe der Jahre 2019-2040* 147 (5%) 2.794

haushalte, dltere sowie einkommensschwichere Haushalte Wohnungsbedarfin MFH In Summe der Jahre 2013-2040% e e 202
U Wohnungsiberhang in EZFH in Summe der Jahre 2019-40 229 (8%) 2,753
° Diese Segmente kénnen | d R innerhalb von Wohnungsiberhang in MFH in Summe der Jahre 2019-2040 0 (0%) 188
Mehrfamilienhdusern realisiert werden B
# Familienfreundliches Mittelzentrum = Weniger ausdifferenzierter
. . . . e . . . - # Schul- und Betreuungsangebot Wohnungsmarkt: nicht alle Ziel-
* Furklassische Ein- und Zweifamilienhauser wird mittelfristig « Vielfaltiges Kulturangebot aruppen finden passgenauen
ein Wohnungsuberhang prognostiziert * Gute OPNV Anbindung der Ortschaften Wohnraum

Hand| feld Handlungsbedarf
! niedrig mittel hoch

Familienhaushalte
Altere Haushalte
Einkommensschwichere Haushalte

Ausreichend Flichenpotenziale
Barrierefreiheit/ -armut

Energetischer Zustand

Umgang mit/ Aktivierung van Leerstinden

F III 1

Generationenwechsel im (Einfamilienhaus-)Bestand

Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Diepholz, Fortschreibung 2022
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Stadtebauliche Analyse

3. Sitzung des Ausschusses fiur Umwelt und Bauen | 05.06.2024
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Art der baulichen Nutzung / Wohneinheiten

Begriindung (1983)

e ,Im nordlichen Plangebiet iiberwiegen Einzelhandel,
Handwerksbetriebe und Gaststatten, wahrend im stidlichen
Plangebiet entlang der planbegrenzenden Strafden [...]
Wohnbebauung mit freistehenden Ein- und
Mehrfamilienhdusern tuiberwiegt. Entsprechend [...] werden
diese Gebiete als Mischgebiete und allgemeine Wohngebiete

festgesetzt, um den Gebietscharakter zu erhalten.”

Ca.
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Zahl der Wohneinheiten je Gebaude

* Mehrfamilienhauser (= 3 Wohnungen) :

sind im gesamten Plangebiet verteilt ]

* Es handelt sich sowohl um altere
Gebaude, als auch um Neubauten

* Auchin den 6stlich der Steimker SV

StrafSe gelegenen Wohnbaulagen
finden sich weit verteilt mehrere
Mehrfamilienhduser oder grofRere
Reihenhausanlagen

K
£

Zahl der Wohneinheiten
je Wohngebaude
Baugebiete nach BPlan
M

T WA

Gebaeude_Wohneinheiten
B 1
12
13-4
[]5-8
_‘\- 9 und mehr
i \‘- nicht bekannt

Einordnung

Das Areal ist vom Nebeneinander von
(kleinen und grof3eren) MFH neben
Einzel- und Doppelhausern gepragt —
Keine Quartiersbildung

Mehrfamilienhduser pragen den
Untersuchungsraum seit der
Aufstellung des Bebauungsplans

Die Ausfihrungen der Begrindung
(1983) sind unverandert zutreffend

Das Nebeneinander war schon bei der
Planaufstellung charakteristisch und
ist es bis heute (einschl. Umgebung)

Sitzung des Ausschusses fir Umwelt und Bauen
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Mehrparteiengebaude im Plangebiet und der direkten Nachbarschaft

L MFH, Steim

' Dem Untersuchungsraum gegeniberliegendes Neubau-
MFH in Anmutung eines Doppelhauses (Grundstick nicht Areal mit mehreren MFH, Reihenh&usern usw.,

geteilt),. s Wohneinheiten, Steimker Str. 46 Alteres MFH, Steimker Str. 54/54A Steimker Str. 37-55

03 Sitzung des Ausschusses fiur Umwelt und Bauen | 05.06.2024
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Grundstiicksflache (Baugrundstiick)

Grole der Baugrundstucke je Wohneinheit je Wohneinheit
Baugebiete nach BPlan
Fir die Berechnung wird der vom Bebauungsplan als Ml oder —¥ . . WA Einordnung
WA festgesetzte Grundsticksanteil (= das planungsrechtliches .///j‘""/ "1 Baugrenzen
Baug_::un_’:dstU;k) he{:grangezogen. Die Gesamtgrundsticke sind .7;: Umgrenzung MFH e |nder ﬂéa'chenbezogenen Bewertung
zum | ell noc rolser. - . . .
? \ I:I;‘BW"“”””QE” der Wohndichte ist das Gebiet als
\ und mehr Wohnungen ) )
m?2 Grundstiicksflache je Wohneinheit wenig dicht zu bewerten
. . . ' . . [ 1-200m2 . . .
g'e ;e'StEn Gruncélstucke V(;’e'feE n , 1 201 - 500 m2 * Auch bei Mehrparteienhausern steht
_ e\;\/ irec. r;]ung f z;ugvr\;m stucf nm= g T je Wohnung Uberwiegend ein eher
Je Wonneinheit™ hohe Werte au sl - B 1000 - 1500 m2 grof3er Anteil Baugrundstick je
A : i I mehr als 1500 m?2 . . .
* Auchdie Uberwiegende Zahl der A B 401 B Sontioe | Keine Daten Wohneinheit zur Verfiigung
Mehrfamilienhauser (roter Pfeil) e - sowmes—— W NT N W
bewegt sich in der Spanne 201-500 m? 7 _ _ o
Baugrundstiick je Wohneinheit oder ’ * Wie bei der Zahl der Wohneinheiten
mehr sind auch in dieser Analyse sind keine
Nz einheitlichen Quartiere auszumachen
* Nur bei drei Mehrfamilienhaus- T —— )

grundsticken stehen weniger als
200 m? Baugrundstuck je Wohneinheit
zur Verfigung

63... Sitzung des Ausschusses fiur Umwelt und Bauen | 05.06.2024
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Wohnqualitat

» Das Nebeneinander grof3erer und kleinerer Bauwerke kann * Esist Aufgabe der Bauleitplanung, vielfaltige Wohnbedurfnisse
subjektiv als storend wahrgenommen werden zu berucksichtigen

* Einschatzungen zum ,Wohngefihl" sind allerdings immer
individuell und nicht quantitativ zu bewerten oder darzustellen «  Konflikte sind auch in homogeneren Nachbarschaften nie

* Beiden Uberwiegend grof3zigig geschnittenen Grundsticken ausgeschlossen — Freiheit der Eigentumer, im Rahmen der
mit Gartenbereichen in Richtung Westen (Hachetal) ist Rechtsvorgaben ihre Grundstiucke zu nutzen

insgesamt von einer hohen Wohnqualitat auszugehen

* Die diesbezigliche Zielsetzung des Planes — Abgrenzung von
naturschutzfachlichen Bereichen, privaten Grinflachen und
Bauflachen — hat sich umgesetzt

3. Sitzung des Ausschusses fiur Umwelt und Bauen | 05.06.2024
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MaR der baulichen Nutzung - GRZ und GFZ

Begriindung (1983)

« ,Die GRZ und GFZ werden im Planbereich so festgesetzt, dass
bauliche Erweiterungen bzw. Nutzungsintensivierungen in
allen Bereichen ermdglicht werden. Dies ist bei den
zentrumsnahen Grundstiicken aus wirtschaftlichen Griunden
zur Erh6hung der standortbedingten Attraktivitat zu
rechtfertigen, in den tibrigen Bereichen sind tiberwiegend
grofde Grundstiickszuschnitte vorhanden, die entsprechend
ihrer Lagegunst bebaut werden sollten.”

Ca.
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Bebauungspotential Grundflachenzahl (GRZ)

Berechnung: (Grofe des Baugrundstiicks * GRZ) abziglich der
Summe der eingemessenen Bauten auf dem Grundstick in m2

Eingemessene Nebenanlagen wurden wie Hauptgebdude
berUcksichtigt, um z.B. die Wascherei und Gebdudeteile wie
Dachuberstande zu bericksichtigen

Wenn der Bauteppich kleiner ist als die rechnerisch realisierbare
GRZ, wurde die Grundflache der eingemessenen Gebaude von
diesem Wert abgezogen

* Auf den meisten Baugrundsticken
besteht zusatzlich zum Bestand
deutliches Baupotential hinsichtlich
der Grundflache

* Kleinere Grundsticke (u. a.
Doppelhauser) sind haufig weitgehend
bebaut (weniger als 100 m? Potential)

* Betrachtung der hochbaulichen
Anlagen —eine Erhebung der
Flachenversiegelung (Zufahrten usw.)
ist nicht moglich, da nicht vom
Katasteramt eingemessen

« BauNVO beachten (bisher 1977)

- §B<

Hassinghausen

Verbleibendes Bebauungspotential
Baugebiete nach BPlan
oM
WA
I__1 Baugrenzen
Umgrenzung MFH
4-8 Wohnungen
=1 9 und mehr Wohnungen

Verbleibendes Bebauungspotential
I 0 m2 und weniger
[ 1- 100 m2

: []101 - 200 m2
[ 201 - 300 m?2

I 301 m2 und mehr
[ Sonstige / keine Daten

o

miker Mhl

,5,1"" )

Einordnung

Fast Uberall ist rechnerisch ein
wesentlicher Zubau maglich (zzgl.
Zufahrten, Stellplatze usw.)

Eine Minderung der GRZ ware insb.
zum Nachteil kleiner Bestands-
grundsticke und wirde ggf. einer
kleinteiligen Nachverdichtung
(Grundstucksteilung fir Bau eines
zweiten EFHs) entgegenstehen

Wenn Uber die GRZ dem Entstehen
grofRerer Gebaude vorgebeugt werden
soll, mUsste diese massiv gesenkt
werden — erhebliche Auswirkungen auf
alle Grundstucke!

Eine Senkung der GRZ scheint nicht
geboten oder sinnvoll umsetzbar

Anderung Plan = Anderung BauNVO
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Bebauungspotential Geschossflachenzahl (GFZ)

Berechnung: (Grof3e des Baugrundstiicks * GFZ) abziglich
(Hauptgebaude * Faktor GFZ)

Faktor GFZ: 1 Vollgeschoss =1, | Vollgeschoss +
Staffel/Dachgeschoss = 1,5 usw.; dabei handelt es sich um eine
pauschalisierende Annahme, die reale Geschossflache kann z. B.
durch kleinere Dachgeschosse o. &. abweichen

* Auf der Uberwiegenden Zahl der
Baugrundsticke besteht zusatzlich
zum Bestand deutliches Baupotential
hinsichtlich der Geschossflache

* Nurdrei Grundsticke (2 x MFH, einmal
EFH) nutzen die rechnerisch zuladssige
Geschossflache voll aus

Grundsticke mit eher hoherer Auslastung
(gelb/orange im Plan) im Bestand sind...

* ...erwartungsgemald MFH

e ..aber auch kleinere Grundsticke
mit Doppelhausern

\/v// %

\X

S

\ i

Verbleibende GFZ je Grundstiick
(Baugrundstiick*GFZ abzgl.
GroBe der Hauptnutzungen *
Geschossigkeit im Bestand,

z. B. I Vollgeschoss = 1

I VG + Staffel = 1,5)

Baugebiete nach BPlan
JIMI

WA
Baugrenzen

———— T
L

", Umgrenzung MFH

4-8 Wohnungen
=1 9 und mehr Wohnungen
Verbleibendes Baupotential GFZ
I 0 m2 und weniger
[ 1-100m2
[ ]101-200 m2
[ 201 - 300 m?
I 301 - 500 m?2
I 501 und mehr m2

I Sonstige / keine Daten
= | Fedrose

z
=

Einordnung

Die festgesetzte GFZ scheint insb. bei
den Mehrparteienhausern als
begrenzender Faktor zu wirken

Bei GrundstUcksteilungen, insb. fir
Doppelhauser, zeigt sich, dass die GFZ
auch von kleineren Gebauden
weitgehend ausgenutzt wird

Wie GRZ: eine Minderung der GFZ
schrankt kleinere GrundstiUcke
erheblich ein

Die alte Begrindung zielt ausdricklich
auf Erweiterungen und Nutzungs-
intensivierungen im Plangebiet ab

Eine Senkung der GFZ scheint nicht
geboten oder sinnvoll umsetzbar

Anderung Plan = Anderung BauNVO
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BauliUcken

Begriindung (1983)

« ,Der Bebauungsplan fiihrt insgesamt zu keiner
nennenswerten Vergrofderung der Wohnungszahl in der
Stadt Syke, hat also nicht die Aufgabe neue Wohngebiete zu
erschliefden, sondern den Bestand und die mégliche
Verdichtung (Bauliickenschliefdung) im Rahmen einer
stadtebaulichen Ordnung zu sichern.”

* ,Im gesamten Plangebiet sind noch einige Bauliicken, die
aufgrund der Festsetzungen tiiberwiegend zweigeschossig I
mit Einfamilien- oder Doppelhausern bebaut werden
konnen. Geht man davon aus, dass sich die mogliche
Bebauung am vorhandenen Bebauungsstil orientiert, sind so
noch etwa 30 WE moglich. Die materiellen Festsetzungen
(GRZ, GFZ, 1T) sind so gestaffelt, dass sie einerseits der
vorhandenen Bebauungsstruktur nachkommen und
andererseits geniligend Raum fiir ausreichende
Erweiterungsmafdnahmen lassen, die einer exponierten Lage
zum Zentrum Rechnung tragen.”
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Baulucken im Untersuchungsraum

Freiflache zwischen Heisterkamp und Am
Otternberg (~ Steimker Str. 28)

* Nach Grundkarte 2 Grundsticke

* Eingeschrankte Bebaubarkeit durch
die Festsetzungen

e Am nordlichen Rand Griunflache —
Durchlassigkeit zum Hachetal

e Zuschnitt des Bauteppichs

* Bauteppichtiefe von 25 m, GRZ und
GFZ 0,4 [ max. Il Vollgeschosse, keine
Reihenhauser

Sudlichstes Grundstick des
Geltungsbereichs (Steimker Str. 76)

e Zum Zeitpunkt der Untersuchung
laut Grundkarte unbebaut

* Inder Ortlichkeit entsteht derzeit ein
Einfamilienhaus (ein Vollgeschoss,
keine Dachgeschoss, kleinteilig)

Luftbild / Kartengrundlage: LGLN 2023
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Baulucken im Untersuchungsraum

* Zum Zeitpunkt der Planaufstellung Einordnung
wurden insb. Baulicken als Raum fur

die Nachverdichtung angesehen

* Der Bebauungsplan hat eine weitere
Verdichtung des Gebiets ausdrucklich

» Baulicken sind im Gebiet heute als Zielsetzung formuliert

kaum noch vorzufinden, dieses Ziel
des Bebauungsplan wurde umgesetzt

* Nachverdichtung und das Entstehen
von Erweiterungsvorhaben sollen aus
GrUnden der Lage, Zentrumsnahe und
dem Zuschnitt der Grundsticke

* Die getroffenen Annahmen zur Zahl ausdricklich ermdglicht werden

der Wohneinheiten sind mit der im
Gebiet realisierten Bausubstanz
inzwischen Uberholt, wobei der Plan
jedoch selbst die mogliche
Veranderung der baulichen
Strukturen aktiv thematisiert

(= Nachverdichtung)

* Bebauungsplane werden dauerhaft
und langfristig aufgestellt, nicht nur
fur eine Aufgabe (der Plan ist nicht
~abgelaufen®, wenn Baulicken
geschlossen wurden)

* Die Entwicklung des Gebiets wird als
Ubereinstimmend mit der in der
Begrindung formulierten
stadtebaulichen Zielsetzung bewertet

Luftbild / Kartengrundlage: LGLN 2023 ] - _w
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Bebauungsstruktur

Begriindung (1983)

e ,Beider Bestimmung der tiberbaubaren Flachen wurden mit
Hilfe von Baugrenzen Zonen geschaffen, die in besonderem
Mafle die sehr schmalen Grundstiickszuschnitte
berticksichtigen.”

* ,Bis auf die allgemeinen Wohngebiete entlang der Steimker
Strafde ist im gesamten Plangebiet offene Bauweise
festgesetzt. Dies berticksichtigt zum einen den
vorherrschenden Siedlungscharakter und soll bauliche
Einzelmafinahmen (Erweiterungen, Liickenschliefungen
etc.) ermoglichen.”

Ca.
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Bebauungsstruktur

™ Hauptgebdude

Im Regelfall miissen Gebaude o\ rauptgebaude mit WeNISST  Einordnung

. e : L . .
mindestens 3 m Abstand zur = S * Keine Hinweise auf gehaufte Verstol3e
Grundstucksgrenze einhalten (offene o in Bezug auf Abstande

Bauweise)

Im Plangebiet unterschreiten insg. 11
Gebaude diesen Abstand

Dies betrifft mehrheitlich Gebaude,
die (schon zur Planaufstellung) sehr
dicht an den Straf3enraum heranragen

Bei den weiteren Fallen kann z. T. von
Grundstucksteilung ausgegangen

Es zeigen sich trotz z. T. schmaler
Baugrundstucke keine Entwicklungen,
die auf rechtliche Unstimmigkeiten
bzgl. Abstanden hinweisen

Die beschriebene Zonierung der
Baugrenzen (insb. im Norden) wird im
Bestand und bei Neubauten auf den

z. T. sehr tiefen Grundsticken genutzt,

kT i _ _
werden - ) etwa in Form von Bebauung ,in
o m ] ]
Technisch nur eingeschrankt b—2Xe zweiter Reihe"
Uberprifbar e
< Ve
\“ & &
2\ @ 5
\—&
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ErschlieBung

Begriindung (1983)

« ,Die uiiberbaubaren Flachen im Plangebiet sind den
offentlichen Verkehrsflachen direkt zugeordnet, so dass die
erforderlichen Stellplatze der Anlieger auf den jeweiligen
Grundstiicken [...] nachgewiesen werden kénnen.”

4 STADT SYKE

BEBAUUNGSPLAN NR. 25 (3/42)
M HACHETAL- SIDLICH DES WiHLENDAMMES

* Die erforderlichen Besucherparkplatze fur die Wohngebiete
an der Steimker Strafde/Schlof3weide konnen im
Strafdenraum untergebracht werden.

BEGRONDUNG ZUN
BEBAUUNGSPLAN NR 25 (32)

UBERSICHTSPLAN

* Geht man davon aus, dass in den WA-Bereichen Steimker
Strafde 35 WE vorhanden sind und ca. 21 WE neu geschaffen e |
werden, so sind insgesamt ca. 8-9 Besucherstellplatze (10 ‘
von Hundert) nachzuweisen. [...] In diesen genannten e
Bereichen ist der oOffentliche Strafdenraum ohne weiteres mit
Stellflachen des Erholungsverkehrs belastbar.”
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Grundstuckserschlief3ung

* Erschliefung aller Grundsticke im Untersuchungsraum erfolgt
Uber die Steimker Straf3e

* @Garten, Freiraume der Grundsticke westlich der Steimker
StrafSe usw. sind in Richtung Westen/Hachetal ausgerichtet, die
ostliche Grundstucksseite ist i. d. R. eher zweckmal3ig genutzt

* Die Grundsticke auf der 6stlichen Seite der Steimker StrafSe
sind zum Teil Gber andere Stral%en erschlossen oder aufgrund
der Gebaudeausrichtung und -nutzung (Westseite) anders
angelegt. Hier pragen mehrheitlich Garten die Stral3enansicht

Einordnung
* Die Form der Umsetzung lasst ein Konfliktpotential erkennen

* DieVorgarten / der Bereich zwischen Steimker Straf3e und den
Hausern ist haufig deutlich fur ErschlielRungszwecke genutzt
und entsprechend gestaltet, ,Gebauderiuckseiten® pragen die
Ansicht der westlichen Steimker StrafSe

* Unruhiges StralRenbild, z. T. geminderte gestalterische Qualitat

Luftbild: LGLN 2023

Ca.
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Ruhender Verkehr

Einordnung

Individuelle Losungen fur den ruhenden
Bewohnerverkehr

MFH weisen grof3ere Stellplatzanlagen
auf, die zum Teil die Grundsticke
deutlich dominieren —aber auch
Umsetzungspflicht Stellplatzsatzung

Punktuelles Parken von

Besucherverkehr im Straldenraum
(keine Halteverbote), keine

offentlichen Parkplétze im Gebiet Mehrparteienhaus mit grof3em Stellplatz vor dem Gebaude

Wohngebaude mit mehreren Wohnungen ohne
ausreichende Stellplatze auf dem Grundstick

Bei unzureichender Stellplatzzahl auf
den GrundstUcken regelmal3iges
Parken im Stral3enseitenraum

Aber: substantielles Potential fir
Besucherparken in der Steimker Str.

(auch nach der Berechnungsgrundlage der Begriindung
sind hierfir nur rd. 10-11 Stellpldtze erforderlich)

Gestaltung des Straldenraums +

Nutzungsregelungen sind e sEaaee e
pIanunabhéngig I\/.Iehrparteienhe?_us mit kombirTierten Stellplatzen (vor und Einfé_milienhaus mit pragender Doppelgarage vor dem
hinter dem Gebaude, offene Tiefgarage) Gebdude
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Vorschlag: Ortliche Bauvorschrift zur Stellplatzbegrinung

« ...als eigenstandige Satzung (Gebietsgrof3e unabhangig des
B-Plans) / ggf. auch als Erganzung der Stellplatzsatzung

(aufgrund aktuell in Diskussion befindlicher Gesetzesanpassung noch zu priifen)

* ,Um bestimmte stadtebauliche, baugestalterische oder
okologische Absichten zu verwirklichen [...] kdnnen die
Gemeinden [...] (Nr. 3) die Gestaltung, Art und Hohe von
Einfriedungen wie Mauern, Zaunen und Hecken bestimmen /
(Nr. 7) die Begrunung baulicher Anlagen vorschreiben."

(§ 84 Abs. 3 NBauO)

Beispielhafter Regelungsinhalt:

* Vorgaben zur Eingrinung von Stellplatzanlagen mit mehr als
3 Stellplatzen (=i. d. R. nur fir Mehrfamilienhauser),
z. B. Hecken gegenuiber den Erschliel3ungsstral3en

* Baumpflanzungen: Pflanzungen je angefangene X Stellplatze

—> Einheitliche Mindest-Anforderungen zur Flachenbegrinung,
um vollversiegelten Parkplatze vorzubeugen

Erganzende Mdoglichkeiten ohne planungsrechtliches
Regelungserfordernis

Im StralRenraum konnen unabhangig des B-Plans Regelungen
zum Parken (Markierungen/Parkverbote), bauliche
Veranderungen (Verkehrsberuhigung, Baumstandorte, Ful3-
und Radwege) usw. vorgenommen werden

Aufgrund der zentrumsnahen Lage konnten Anpassungen auch
in besonderer Weise die Attraktivitat fUr den nicht-
motorisierten Verkehr erhohen
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Untersuchungsergebnisse
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Einordnung der Aktualitat des B-Plans Nr. 25 (3/42) ,,Im Hachetal sudlich des Muhlendamms"

Die Grundannahmen des Plans sind weiterhin zutreffend

Klare Definition von Griunraumen und Bauflachen zum Schutz
des naturschutzfachlich wertvollen Hachetals

Besondere Bedeutung der innerstadtischen Lage, auch fur
Nachverdichtung und Aktivierung von Baupotential im Bestand

Gleichbehandlungsgrundsatz: das Plangebiet ist von Nord
nach SUd zoniert, nach einheitlichen Prinzipien werden
Bebauungsmadglichkeiten auf den Grundsticken geschaffen;
Besonderheiten wie z. T. ungewdhnlich tiefe Grundsticke sind
berucksichtigt, die Festsetzungen aber weitgehend einheitlich
(keine Sonderregelungen fir einzelne Grundsticke,
Ausnahmeregeln usw.)

Die Planinhalte und -ziele sind weiter rechtskonform und
entsprechen sogar den bis heute fortgeschriebenen, zum Teil
strengeren Zielen und Themen des Gesetzgebers

Aktualitat

Die Prinzipien des sparsamen Umgangs mit Boden und Flache
wurde schon in der urspringlichen Begrindung bericksichtigt

Die Begrindung hebt die Nahe zum Zentrum und die sich
daraus ergebende Lagegunst mehrfach hervor

Das Thema Nachverdichtung, das Schaffen von
Bebauungsmaglichkeiten fir Grundsticke mit schmalen
Zuschnitten usw. wurden in Festsetzungen Uberfihrt, der Plan
ermoglicht insgesamt eine hohe Flexibilitat in der individuellen
Grundstucksnutzung

Die im Wohnraumversorgungskonzept herausgestellten
Themen passen zu den im B-Plan vorgesehenen
Entwicklungsspielraumen

Zwar sind die Rahmenbedingungen heute mitunter anders (z. B.
heute mehr Abriss und Neubau als Bebauung von Baulicken),
was aber nicht den formulierten Planzielen entgegensteht

Die Planinhalte sind noch als aktuell und sinnvoll anzusehen, es
sind keine Hinweise erkennbar, warum deutlich von diesen
abgewichen werden sollte [ mUsste
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Was ware im Falle einer Plananderung in jedem Fall zu beachten...

Planungsrechtlich

Anderungen sollten nie punktuell durchgefihrt werden,
sondern immer einer einheitlichen, auf zusammenhangende
Gebiete/Quartiere bezogenen Logik folgen

Der Bestand ist jedoch von einem durchmischten
Nebeneinander gepragt, es werden keine einheitlichen
Quartiere ausgebildet

Differenzierte Auseinandersetzung mit den entfallenden
Planungsrechten — die Gemeinde hat die planungsrechtliche
Hoheit, Nutzungsmaoglichkeiten einzuschranken, muss dies
jedoch aktiv und bewusst abwagen

Anwendung neuer Rechtsgrundlagen: bisher gilt die BauNVO
1977, dann 1990. Festsetzungen z. B. zu GRZ/GFZ mussen
Uberprift werden, es besteht ggf. erhohter Regelungsbedarf

um nicht ungewollt erhebliche Veranderungen auszuldsen
(z. B.ist die GRZ in der alten BauNVO offener geregelt, da Nebenanlagen und
Zufahrten nicht anzurechnen sind, die GFZ hingegen restriktiver)

Gutachten

Verkehrslarm: Bei Uberplanung ist die Erstellung einer
schalltechnischen Untersuchung notwendig, um die
Einwirkungen entsprechend der aktuellen Rechtsvorgaben zu
ermitteln (insb. im Norden/Nienburger Str. relevant)

Ggf. ware eine weitere Bearbeitung der Belange der
Oberflachenentwasserung (fachliche Einschatzung) notwendig

Diese Themen sind auch dann zu behandeln, wenn eine
Anderung keine inhaltlichen Anpassungen auslost!

Fur die Eigentumer

Anpassungen des Planungsrechts kdnnen Um- oder
Neubauvorhaben auf den Bestandsgrundsticken verhindern
und die Ausnutzbarkeit des eigenen Grundstucks begrenzen

Eine Zuricknahme von Planungsrecht kann fir die betroffenen
GrundstUcke wirtschaftlich nachteilig sein (insb. bei
prognostiziertem, mittelfristigem Uberhang im EFH-Segment)

Gerade fur kleinere GrundstiUcke ware mit starken
Einschrankungen zu rechnen
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Fazit

Bei einer heutigen Neuplanung wirden vermutlich erganzende
Festsetzungen getroffen, die bisher nicht im Plan enthalten sind:

* Beschrankung der Gebaudehohen
* Maximale Wohneinheiten pro Gebaude / Quartiersbildung
* Private Grinordnung, Klimaschutz, Gestaltungsvorgaben usw.

* Auchdie z.T. sehr dicht an die Stral3enrdume heranreichende
Baugrenzen (Abgrenzung entsprechend Bestandsgebauden)
waren zu hinterfragen und z. B. einheitlich zu bestimmen

* Grundsatzlich kann in Hinblick auf diese Themen ein
Verbesserungspotential erkannt werden

Es besteht aus fachlicher Sicht kein akuter oder zwingender
Anpassungs- oder Anderungsbedarf

* Eine Begrenzung der Nachverdichtung ware eine aktive Abkehr
von den bisherigen Planinhalten, den allgemeinen
Planungszielen (knapper Boden...) sowie dem fir Syke
ermittelten, aktuell relevanten Bedarf entgegenstinde

Aus verfahrenstechnischer Sicht werden folgende Hinweise
gegeben:

* Eine ,kleine" Anderung des Plans mit einer einfacher
Anpassung einzelner Festsetzungen oder der Erganzung
neuer Festsetzungen ist nicht moglich!

* Sobald eine formelle Plananderung erfolgt, missen die
vorgenannten Punkte bericksichtigt werden — hoher
Planungsaufwand, umfangreiches Verfahren

 Eine Anderung bedarf einer klaren Zielformulierung unter
Berucksichtigung aller Interessengruppen

* Plananderungen betrafen eine Vielzahl von Grundsticks-
eigentUmern bis hin zu potentiellen Entschadigungsanspriuchen

« Aufgrund der festgestellten, weiterhin bestehenden hohen
Qualitat und Aktualitat der Planziele wird empfohlen, den
Bebauungsplan unverandert zu belassen

* Gestalterische Verbesserungen lassen sich ggf. mittels
Gestaltungsregelungen insb. zum ruhenden Verkehr
(Bauvorschriften/ Stellplatzsatzung) sowie ggf. MalRnahmen im
Stralenraum realisieren, ohne die Planinhalte zu andern
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit.
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= Im norddstlichen Bereich wird die Fachmarktagglomeration am Standort
Zum Hachepark Uber die Verbindungsachsen Zum Hachepark und MUh-
lendamm in die Abgrenzung des ZVB integriert.
=  Wesentliche Bestandsstrukturen entlang des StraBenabschnitts Herrlich-
keit zwischen MUhlendamm und Steinkamp stellen die dstliche Grenze des

ZVB dar.

=  S{dostlich werden die Bestandsstrukturen bis zur Gabelung Nienburger
StraBe/WiesenstraBe in die ZVB-Abgrenzung einbezogen.

FUr die Bauleitplanung ist eine genaue rdumliche Festlegung des zentralen Ver-
sorgungsbereiches erforderlich. Diese wird in Abbildung 23 fUr den ZVB Innenstadt

Syke dargestellt.

Funktion

Naohrungs- und Genussmittel
sonstiger kurzfristiger Bedarf

e & o o

Zentrenerganzende Funktion
Leerstand
BetriebsgréBenstruktur in m? .
O unter 100 m?
O 100 - 399 m? :
(O 400 - 799 m2 By
() 800 - 1.499 m2 .
; 1.500 - 2.499 m? =
} 2,500 - 4.999 m2

ab 5.000 m2

[ zvB-Abgrenzung EHK 2023

100 m

mittelfristiger Bedarf ’
langfristiger Bedarf : m
- >

S0

Abbildung 23: Rédumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt Syke
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 09/2021; ZVB-Abgrenzung: Stadt + Handel 2023; Karten-

grundlage: Stadt Syke.
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Es ergeben sich anhand der Neuabgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches
Innenstadt Syke folgende Ausstattungskennwerte (siehe Tabelle 12).

Tabelle 12; Ausstattungskennwerte des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt

Verkaufsfldche nach Bedarfsstufen Einzelhandelsstruktur absolut anteilig
Anzahl der Betriebe* 67 52 %
= Nohrungs- und Gesamtverkaufsflidche in m#* 20.900 38%
Genussmittel
Anzahl der Leerstédnde** 10 13 %
= sonstiger kurzfristiger
Bedarfsbereich
ecartsheree Zentrenergdnzende Funktionen 68 -

= mittelfristiger
Bedarfsbereich

langfristiger

l Bedarfsbereich

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + 09/2021; VKF auf 100 m? gerundet; * anteilig bezogen auf
Gesamtstadt; ** anteilige Leerstandsquote bezogen auf Standortbereich.
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Funktion

® o o o

Nahrungs- und Genussmittel

sonstiger kurzfristiger Bedarf =
mittelfristiger Bedarf 4
langfristiger Bedarf g
) . mangelnder
Zentrenerganzende Funktion 0 3 R stadtebaulich-
Leerstand I : y funktionaler
; - s Zusammenhang
BetriebsgréBenstruktur in m? . 2
2 unter 100 m?2
) 100 - 399 m2
Gl o 3 >
f 400-799'm mangelnder
() 800-1.499 m? stddtebaulich-

; 1.500 - 2.499 m?2

) 2.500 - 4.999 m?

() ab5.000 m2

D ZVB-Abgrenzung EHK 2023

Hauptlage

Nebenlage
Ergdnzungsbereich

100 m
—

funktionaler

Zusammenhang

Abbildung 25: Innere Organisation der Innenstadt Syke
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 09/2021; ZVB-Abgrenzung: Stadt + Handel 2023; Karten-
grundlage: Stadt Syke.

Die Hauptlage (untere HauptstraBe) bildet den sUdlichen Bereich der Haupt-
straBe. Die Lage ist geprdgt durch strukturpragende und kleinfldchige Einzelhan-
delsnutzungen. Geprdgt ist die Hauptlage weiterhin durch frequenzsteigernde
und frequenzabhdngige Nutzungen sowie einen hohen stadtebaulich-funktiona-
len Zusammenhang aufgrund einer hohen Handelsdichte und einer dichten Be-
bauungsstruktur. Insbesondere in diesem Bereich weist der ZVB die héchsten Fre-

quenzen auf.

LAGESPEZFISCHE EMPFEHLUNGEN: HAUPTLAGE

Fokusbereich

fUr Einzelhandelsansiedlungen mit zentrenrelevantem Hauptsortiment

Sicherung und Stdrkung der bestehenden Einzelhandelsfunktion

Starkung der

Vielfalt der inhabergefUhrten Fachgeschdéfte

Entwicklung von frequenzabhdngigen und frequenzerzeugenden Einzelhandels- und Gastrono-

miebetrieben

Ansiedlung von Ankernutzungen (auch jenseits des Einzelhandels) zur Behebung von Leerstdn-

den

Schaffung eines funktionalen Zusammenhangs zum Standort Zum Hachepark
Zielperspektive: Schwerpunktraum fur klassische Handelsnutzungen, Nutzung des Potenzials

der vorhande

nen Leerstdnde

Die Nebenlagen (obere HauptstraBe, Zum Hachepark und Nienburger
StraBe/WaldstraBe) umfassen den Standortbereich Zum Hachepark im Nordos-
ten, die nérdliche HauptstraBe sowie die Bestandsstrukturen entlang der Nien-
burger StraBe/WaldstraBe im Nordosten. Sie sind insbesondere durch einen ho-
hen Anteil an nahversorgungsrelevanten Angeboten geprdgt. Ergdnzt wird die
Angebotsstruktur um zentrenrelevante Sortimente (u. a. Bekleidung sowie

GPK/Hausrat/Einrichtungszubehdr). Die Nebenlagen besitzen im Vergleich zur
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Funktion

7.1.4 ZVB Ortsteilzentrum Barrien

Das Ortsteilzentrum Barrien verfUgt als zentraler Versorgungsbereich Uber eine
Versorgungsfunktion fUr den nahversorgungsrelevanten Bedarf. Das nahversor-
gungsrelevante Angebot (Edeka inkl. kleinteiliger Strukturen des Lebensmittel-
handwerks) wird durch Strukturen im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich so-
wie 21 zentrenergdnzende Funktionen ergdnzt. Der Standort Ubernimmt vor-
nehmlich eine Versorgungsfunktion fir den Ortsteil Barrien.

Rdumliche Ausprdgung

Das Ortsteilzentrum Barrien ist zentral im Ortsteil Barrien gelegen und umfasst
das historisch gewachsene Ortszentrum sowie die Bestandsstrukturen an der
Sudweyher StraBBe. Die Festlegungsempfehlung orientiert sich im Wesentlichen
an den vorhandenen Bestandsstrukturen unter BerUcksichtigung der stddtebau-
lichen Zielstellung der Stadt Syke.

FUr die Bauleitplanung ist eine genaue rdumliche Festlegung des zentralen Ver-
sorgungsbereiches erforderlich. Diese wird in Abbildung 26 fUr den ZVB Ortsteil-
zentrum Barrien dargestellt.

® Nohrungs- und Genussmittel A\

e sonstiger kurzfristiger Bedarf \

o mittelfristiger Bedarf
® langfristiger Bedarf

® Zentrenergdnzende Funktion \

Leerstand

BetriebsgréBenstruktur in m?
2 unter 100 m2
100 - 399 m2
() 400 - 799 m2
() 800 -1.499 m2
; 1.500 - 2.499 m2
) 2,500 - 4.999 m?

ab 5.000 m2

[1zvB-Abgrenzung EHK 2022

100 m

Abbildung 26: Rédumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Ortsteilzentrum Barrien
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 09/2021; ZVB-Abgrenzung: Stadt + Handel 2022; Karten-

grundlage: Stadt Syke.

Es ergeben sich anhand der Neuabgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches
Ortsteilzentrum Barrien folgende Ausstattungskennwerte (siehe Tabelle 12).
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8.2 SORTIMENTSLISTE FUR DIE STADT SYKE

Im Ergebnis der rechtlichen Anforderungen, der methodischen Herleitung sowie
auf Basis der aktuellen stddtebaulichen Verortung der Verkaufsflachen und der
dargestellten stddtebaulichen Zielstellungen ergibt sich die folgende zu empfeh-
lende Liste zentrenrelevanter sowie zentren- und nahversorgungsrelevanter Sor-
timente fUr die Stadt Syke. FUr die ausfUhrliche Sortimentsliste mit Bezug zum
Warenverzeichnis des Statistischen Bundesamtes sei auf den Anhang verwiesen.

Tabelle 14: Sortimentsliste fir die Stadt Syke (Kurzfassung)
zentrenrelevante
Sortimente

nicht zentrenrelevante
Sortimente**

nahversorgungsrelevante
Sortimente*

Augenoptik Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Baumarktsortimenti. e. S.

Putzmittel)

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) Bettwaren, Matratzen

BUcher

Campingartikel (ohne Campingmo-
bel)

Einrichtungsbedarf (ochne Mébel),

Nahrungs- und Genussmittel (inkl.
Reformwaren)

Papier/BuUroartikel/Schreibwaren
Pharmazeutische Artikel (Apotheke)

Fahrrader und Zubehor

Gardinen, Sicht-/ Sonnenschutz
Gartenartikel (ohne Gartenmaobel)
Kfz-Zubehdr (inkl. Motorrad-Zube-

Bilder/Poster/Bilderrahmen/Kunst-
gegenstdnde

(Schnitt-)Blumen

Tiernahrung

hor)

Kinderwagen

ElektrogroBgerdte Zeitungen/Zeitschriften Lampen/Leuchten

Elektrokleingerdte
Foto/Optik
Glas/Porzellan/Keramik
Haus-/Bett-/Tischwdische

Zoologischer Bedarf und lebendige
Tiere

Mdébel (inkl. Garten- und Camping-
mobel)

Pflanzen/Pflanzartikel

Teppiche (Einzelware)
Haushaltswaren (Hausrat)

Kurzwaren/Schneidereibedarf/
Handarbeiten sowie Meterware fur
Bekleidung und Wdsche (inkl. Wolle)

Medizinische und orthopddische Ge-
rdte (inkl. Hérgerdte)

Musikinstrumente und Musikalien
Neue Medien/Unterhaltungselektro-
nik

Parfumerieartikel und Kosmetika
Schuhe, Lederwaren

Spielwaren

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung
und -gerdte)

Uhren/Schmuck
Waffen/Jagdbedarf/Angeln

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; * gleichzeitig auch zentrenrelevant; ** gleichzeitig auch nicht zentren- und nahversorgungsrelevant,
erlduternd, aber nicht abschlieBend.

Unter Bericksichtigung der Regelvermutung des LROP Niedersachsen 2017 erge-
ben sich fUr die Sortimente Baby- und Kinderartikel, Teppiche (ohne Teppichbo-
den), Fahrrader und Fahrradzubehdr sowie Lampen/Leuchten folgende Abwei-
chungen bzgl. der Einordnung in die Sortimentsliste fUr die Stadt Syke:

= Die Sortimentsgruppe Baby- und Kinderartikel ist laut LROP Niedersach-
sen 2017 als zentrenrelevant eingeordnet. Die Sortimentsgruppe Baby-
und Kinderartikel lasst sich aus fachgutachterlicher Perspektive vollum-
fanglich anderen Sortimentsgruppen zuordnen: z. B. Kindermébel oder Wi-

ckelkommenden = Sortiment Mdbel; Baby- und Kinderhygieneartikel wie
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